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1 Einleitung 

„Kindererziehung ist ein Beruf, wo man Zeit zu verlieren verstehen muß, um Zeit zu 

gewinnen.“1 Bereits Jean-Jacques Rousseau, Genfer Schriftsteller, Philosoph, Päda-

goge des 18. Jahrhunderts, widmete sich sozialen Schwerpunkten und erkannte, dass 

die Betreuung von Kindern eine wichtige Grundlage zur Gestaltung der Gesellschaft 

darstellt.2 In der aktuellen politischen Debatte wird diese Thematik wieder aufgegriffen. 

Alles dreht sich um Personalschlüssel und den damit verbundenen Kritiken. So ist im-

mer wieder die Rede von zu vielen Kindern und zu wenig Erziehenden oder von der 

Empfehlung Personalschlüssel anzupassen.3 Doch ist das wirklich sinnvoll? Gibt es 

überhaupt Personalschlüsseldifferenzen zwischen den gesetzlichen Grundlagen und 

der Praxis? 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich genau mit dieser Problematik. Es wird 

überprüft, ob die Personalschlüsselunterschiede zwischen Theorie und Praxis zur Ge-

fährdung der Aufsichtspflicht führen können. Die Untersuchung erfolgt auf Grundlage 

des aktuellen Ländermonitorings Frühkindlicher Bildungssysteme 2019. 

In der kompletten Bachelorarbeit werden genderneutrale Formulierungen genutzt, um 

die stereotypischen Rollenbilder von Mann und Frau außer Kraft zu setzen und eine 

Gleichbehandlung aller Geschlechter zu gewährleisten.  

 

                                                
1 https://www.gutzitiert.de/zitate_sprueche-kindererziehung.html; 23.01.2020, 10:49 Uhr 
2 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau; 23.01.2020, 10:57 Uhr 
3 Vgl. https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/kitabetreuung-der-osten-hat-nachholbedarf-a-
1288309.html; 23.01.2020, 11:11 Uhr 
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2 Allgemeine Grundlagen 

2.1 Kindertageseinrichtungen 

Die Definition des Begriffs Kindertageseinrichtung erfolgt grundsätzlich erst einmal auf 

die Grundlage der bundesweiten Vorschriften. In den landesrechtlichen Bestimmungen 

gibt es teilweise Abweichungen bezüglich verschiedener Bezeichnungen, welche in 

den zutreffenden Kapiteln explizit nochmal erwähnt werden. Die angewandten Vor-

schriften und Gesetze beziehen sich immer auf Tageseinrichtungen und Kindertages-

pflege. Aufgrund der Spezialisierung des Themas wird in der Bachelorarbeit nur auf 

Kindertageseinrichtungen eingegangen. Auf die Benennung der Kindertagespflege wird 

verzichtet. Weiterhin wird das Thema eingegrenzt auf Krippen und Kindergärten. Der 

Hort wird in der folgenden Bachelorarbeit nicht mit in die Betrachtung einbezogen, da 

der vorgegebene Rahmen dies nicht zulässt. 

2.1.1 Anspruchsvoraussetzungen 

Die Jugendhilfe setzt sich zum Ziel, jedem jungen Menschen ein Recht auf Förderung 

seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit zu gewähren; § 1 (1) SGB VIII.4 Um diese Bestimmung 

umzusetzen, bietet § 2 SGB VIII einen mit einer abschließenden Aufzählung versehe-

nen Leistungskatalog. Es besteht trotzdem die Möglichkeit, die Maßnahmen innerhalb 

der einzelnen Leistungsbereiche mit ergänzenden Maßnahmen zu erweitern.5 Nach 

§ 2 (2) Nr. 3 SGB VIII gehören Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-

tungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25 SGB VIII) zu den Leistungen der Jugendhilfe. 

Ein subjektiv-öffentliches Recht entsteht, wenn dem Einzelnen die Rechtsmacht verlie-

hen wird und von der öffentlichen Gewalt ein Handeln oder Unterlassen verlangt wer-

den kann.6 Sofern ein deutlich formulierter Anspruch besteht oder individuell anwend-

bare Tatbestandsmerkmale vorliegen, wird von einem solchen Anspruchsrecht gespro-

chen. Ein konkreter Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung ist in 

§ 24 (2), (3) SGB VIII normiert.7 In diesen Fällen kann das subjektiv-öffentliche Recht 

auf Bereitstellung oder Verschaffung eines Tageseinrichtungsplatzes vor den Verwal-

tungsgerichten eingeklagt werden.8 

Das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) unterstützt den Ausbau der Tagesbetreuung für 

Kinder unter drei Jahren. Es ist die Grundlage, dass seit 2013 ein verbindlicher 

Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung für Kinder ab 
                                                
4 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 63, Rn. 1 
5 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 64, Rn. 4 
6 Vgl. Münder et al. 2011; S. 194 f., Rn. 9 - 11 
7 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 65, Rn. 6 
8 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 353 Rn. 9, S. 358 Rn. 29 
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dem vollendeten ersten Lebensjahr besteht.9 Der Rechtsanspruch beinhaltet eine 

Halbtagsbetreuung. Eine ganztägige Betreuung ist nur unter Beachtung objektivierba-

rer Gründe, z. B. berufliche Tätigkeit der Eltern, zu gewähren. „Rein persönliche Inter-

essen der Erziehungsberechtigten an einem erweiterten Betreuungsumfang“10 reichen 

zur Bewilligung nicht aus.11 Auch Kinder mit Behinderungen (KmB) werden von dieser 

Regelung eingeschlossen. Unter Beachtung des persönlichen Hilfebedarfs sollen KmB 

und Kinder ohne Behinderung (KoB) grundsätzlich gemeinsam gefördert werden; 

§ 22a (4) SGB VIII. 12 

Seit 1996 besteht bereits ein Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertagesein-

richtung ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt; § 24 (3) SGB VIII. 

Auch hier ist vom Rechtsanspruch nur eine halbtägige Betreuung vorgesehen. Es sei 

denn das Landesrecht trifft abweichende Regelungen.13 KmB können von diesem Ans-

pruch grundsätzlich auch Gebrauch machen.14 

Die Rechtsnatur der Kinder, die sich im ersten Lebensjahr befinden und dieses noch 

nicht vollendet haben, ist nicht eindeutig. Bei ihnen ist die kind- und elternbezogene 

Bedarfslage zu prüfen. Die herrschende Meinung vertritt die Ansicht, dass § 24 (1) 

SGB VIII nur eine objektiv-rechtliche Förderungsverpflichtung darstellt. Durch Landes-

recht kann der Rechtsanspruch allerdings ausdrücklich bestimmt werden. Andernfalls 

haben sich die Erziehungsberechtigten an die kommunalrechtlichen Vorschriften zur 

Nutzung öffentlicher Einrichtungen zu halten.15 

2.1.2 Formen 

Der Oberbegriff Kindertageseinrichtung wird für sämtliche außerfamiliäre der Bildung, 

Erziehung und Betreuung dienende Institutionen verwendet16 und vereint somit ver-

schiedene Kinderbetreuungsformen unter einer Bezeichnung.17 Die Beaufsichtigung 

innerhalb der Kindertagesstätten erfolgt durch qualifizierte Fachkräfte teils in Jahr-

gangsgruppen, überwiegend jedoch in altersgemischten Gruppen.18 Als Fachkräfte 

                                                
9 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 351 f., Rn. 1 
10 https://www.bundestag.de/resource/blob/569574/caa1dd6c9010844748c3739925c8c2ac/WD-9-055-18-
pdf-data.pdf; 23.01.2020, 14:37 Uhr, S. 5 
11 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/569574/caa1dd6c9010844748c3739925c8c2ac/WD-9-
055-18-pdf-data.pdf; 23.01.2020, 14:41 Uhr, S. 5 ff. 
12 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 353, Rn. 11 
13 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/569574/caa1dd6c9010844748c3739925c8c2ac/WD-9-
055-18-pdf-data.pdf; 23.01.2020, 14:46 Uhr, S. 10 
14 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 358 f., Rn. 29 - 32 
15 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/569574/caa1dd6c9010844748c3739925c8c2ac/WD-9-
055-18-pdf-data.pdf; 23.01.2020, 14:53 Uhr, S. 4 
16 Vgl. https://www.kindertagesbetreuung.de/formen.html; 20.01.2020, 09:10 Uhr 
17 Vgl. https://www.kita.de/wissen/kita-kindertagesstaette/; 23.01.2020, 07:48 Uhr 
18 Vgl. https://www.kindertagesbetreuung.de/formen.html; 20.01.2020, 09:08 Uhr 
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gelten pädagogisch angemessen ausgebildete und qualifizierte Personen19, „die die 

Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder gestalten und dabei sowohl direkt mit 

den Kindern und ihren Familien interagieren als auch mittelbare pädagogische Arbeit 

leisten.“20 Der Altersunterschied in den Einrichtungen umfasst üblicherweise zwischen 

drei und fünf Jahren. Kindertageseinrichtungen werden in Kinderkrippe, Kindergärten 

und Horte unterteilt. Weiterhin gibt es z. B. Krabbelgruppen, Kitas mit großer Altersmi-

schung etc.21  

Kinderkrippen werden in der Regel bis zum vollendeten dritten Lebensjahr besucht. Sie 

stellen ein altersgerechtes Umfeld für Kleinkinder dar und ermöglichen, erste soziale 

Kompetenzen zu entwickeln. Die Kinder werden entsprechend ihres Entwicklungsstan-

des gefördert und können in dieser Form von Kindertageseinrichtungen bereits früh-

kindliche Bildung genießen. Insbesondere im Zusammenleben mit anderen Kindern 

und im Verhalten gegenüber erwachsenen Personen, in diesem Falle den Erziehen-

den, können erste soziale Fähigkeiten und Kenntnisse erworben werden.22 

Kindergärten besuchen Kinder grundsätzlich vom dritten Lebensjahr bis zum Schulein-

tritt. Die Gruppengröße variiert von Bundesland zu Bundesland und liegt zwischen 12 

und 25 Kindern. Es gibt unterschiedliche Arten von Kindergärten. Die übliche Form ist 

dabei der Regelkindergarten. Das ist eine Kindertageseinrichtung, die für gewöhnlich 

von Kindern der umliegenden Wohngegend besucht wird. Neben Kindergärten mit be-

sonderen pädagogischen Konzeptionen, die normalerweise ein erweitertes Einzugsge-

biet vorweisen, gibt es Sonder- und Integrationskindergärten. Diese haben sich insbe-

sondere auf die Förderung von KmB spezialisiert.23 Außerdem können Kindergärten 

hinsichtlich ihrer Betreuungszeit unterschieden werden. Die Unterteilung erfolgt in 

Ganztages-, Teilzeitbetreuung und in verlängertes Vormittagsangebot.24 Sich aus der 

Geschichte ergebend wird in Ostdeutschland zumeist die Ganztagsbetreuung bevor-

zugt, während der westliche Teil des Landes eher die Teilzeitbetreuung in Anspruch 

nimmt.25 

Für einen Hortplatz besteht im Gegensatz zu § 24 SGB VIII dem Grunde nach kein 

Rechtsanspruch. Für die bedarfsgerechte Kinderbetreuung im schulpflichtigen Alter 

gibt es keine allgemein geltende obere Altersgrenze. Es wird lediglich auf die Dauer 

der Schulpflicht verwiesen, die durch landesrechtliche Bestimmungen individuell gere-

                                                
19 Vgl. https://www.rund-um-kita.de/der-fachkraft-kind-schluessel-grosse-unterschiede-zwischen-den-
bundeslaendern/; 22.01.2020, 07:25 Uhr 
20 Vgl. https://www.rund-um-kita.de/glossar/; 22.01.2020, 07:34 Uhr 
21 Vgl. https://www.kindertagesbetreuung.de/formen.html; 20.01.2020, 09:10 Uhr 
22 Vgl. https://www.kindertagesbetreuung.de/formen.html; 20.01.2020, 09:14 Uhr 
23 Vgl. https://www.kindertagesbetreuung.de/formen.html; 20.01.2020, 15:45 Uhr 
24 Vgl. https://www.kita.de/wissen/kindergarten/#1_Der_Kindergarten_als_eine_Form_der_ 
Tageseinrichtung; 23.01.2020, 08:00 Uhr 
25 Vgl. https://www.kita.de/wissen/kita-kindertagesstaette/; 23.01.2020, 07:54 Uhr 
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gelt wird.26 Zu beachten ist die konkrete Verwendung des Kindbegriffs, welcher maxi-

mal bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verwendet wird.27 Ergänzend zu den Kin-

derkrippen und den -gärten sollen sie zur Entwicklung eigenverantwortlicher und ge-

meinschaftsfähiger Persönlichkeiten beitragen.28 

Das in § 5 SGB VIII geregelte Wunsch- und Wahlrecht ist eine relevante gesetzliche 

Regelung, da sie „die in einem modernen Sozialstaat und Sozialrecht verfassungsrech-

tlich gebotene Subjektstellung der Leistungsberechtigten für den Bereich der Jugend-

hilfe“ näher erläutert.29 Die Vorschrift bezieht sich lediglich auf die in § 2 (2) SGB VIII 

genannten Leistungen. Sie entfaltet demnach auch Wirkung auf die Förderung von 

Kindern in Tageseinrichtungen.30 Für die sorgeberechtigten Personen besteht die Mög-

lichkeit, zwischen gleichartigen Leistungen verschiedener Träger zu wählen und über 

die genaue Ausgestaltung der Leistung zu entscheiden.31 Auf das besagte Recht ist 

durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu informieren.32 Die Personensorgebe-

rechtigten können davon dann Gebrauch machen, wobei unverhältnismäßige Mehrkos-

ten nicht durch den Leistungsträger in Kauf genommen werden müssen.33 

2.2 Personalschlüssel 

2.2.1 Begriff und Berechnung 

Der Personalschlüssel, auch Fachkraft-Kind-Schlüssel genannt, ist ein statistischer 

Wert, welcher die Anzahl an einzustellendem Personal in Kindertageseinrichtungen 

beschreibt. Er drückt allerdings nicht aus, wie viel Zeit die Erziehenden tatsächlich nut-

zen, um sich mit den Kindern zu beschäftigen.34 Der Personalschlüssel ermöglicht, 

„Grundaussagen über regionale Unterschiede und Entwicklungen im Zeitverlauf“35 zu 

treffen. Als Qualitätsmerkmal besitzt der Personalschlüssel einen großen Stellenwert 

bei der Begleitung von Kindern hinsichtlich Bildung und Entwicklung sowie einer be-

dürfnisorientierten Betreuung.36 Er beinhaltet sämtliche Personalkapazitäten, also die 

Arbeitszeit, die Fachkräfte für ihre mittelbar und unmittelbare pädagogische Arbeit be-

                                                
26 Vgl. Möller 2017; S. 304, Rn. 139 
27 Vgl. § 7 (1) Nr. 1 SGB VIII 
28 Vgl. https://www.kindertagesbetreuung.de/formen.html; 20.01.2020, 15:50 Uhr 
29 Kunkel et al. 2018; S. 108, Rn. 1 
30 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 109, Rn. 3 
31 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 108, Rn. 2 
32 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 110, Rn. 7 
33 Vgl. Kunkel et al. 2018; S. 111, Rn. 8 
34 Vgl. https://www.gew.de/kita/qualitaet/personalschluessel-und-fachkraft-kind-relation/; 20.01.2020, 09:22 
Uhr 
35 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/Publikationen/ 
Downloads-Kindertagesbetreuung/kindertageseinrichtungen-personalschluessel-5225409189004.pdf 
?__blob=publicationFile; 24.01.2020, 10:55 Uhr, S. 4 
36 Vgl. https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=0AYlIuJd_rY&feature=emb_logo; 
20.01.2020, 09:30 Uhr 
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nötigen.37 Dazu gehören alle Zeiten, die zur Betreuung der Kinder, zu Beobachtungen 

und Dokumentationen, zu Vor- und Nachbereitungszeiten, zu Elterngesprächen, zu 

Krankheits- und Urlaubszeiten, etc. zur Verfügung stehen.38 

Der Personalschlüssel wird errechnet, indem die Vollzeitstellen des angestellten Per-

sonals in Abhängigkeit vom Ganztagsbetreuungsäquivalent der Kinder betrachtet wer-

den.39 Dazu wird die Summe der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit aller 

Fachkräfte durch die Wochenstunden geteilt. Anschließend wird die Summe des ver-

traglich vereinbarten Betreuungsumfangs aller Kinder einer Gruppe durch die wöchent-

liche Betreuungszeit dividiert. Um das endgültige Ergebnis zu errechnen, wird das 

Ganztagsbetreuungsäquivalent durch die Vollzeitstellen geteilt. Es handelt sich dabei 

nicht um die Gegenüberstellung tatsächlicher Verhältnisse, sondern lediglich um eine 

rein rechnerische Größe.40 Je geringer der ermittelte Personalschlüssel ist, desto bes-

ser ist er für die Betreuung der Kinder. Denn ist eine Fachkraft rein rechnerisch für 

nicht so viele Kinder zuständig, dann ist eine individuell bessere und vor allem intensi-

vere Förderung der Minderjährigen möglich.41 

2.2.2 Fachkraft-Kind-Relation 

Die Fachkraft-Kind-Relation „bildet das reale Verhältnis von pädagogischen Fachkräf-

ten zu den in der direkten pädagogischen Arbeit anwesenden Kinder ab.“ 42 Es werden 

nur Zeiten berücksichtigt, die durch mittelbare pädagogische Arbeit anfällt. Sie berech-

net sich, indem vom Personalschlüssel alle kinderbetreuungsfreien Zeiten abgezogen 

werden. Das Ergebnis gibt dann die Anzahl der Kinder wieder, für die der Erziehende 

jeden Tag die Verantwortung übernimmt.43 

2.3 Aufsichtspflicht 

Bei den Vorschriften der Erziehungs- und Aufsichtspflicht erfolgt eine Einschränkung 

hinsichtlich der Bezeichnung einzelner Begriffe. So umfassen die Normen zumeist die 

konkrete Benennung von Kindern und Jugendlichen. In der folgenden Bachelorarbeit 

                                                
37 Vgl. https://www.rund-um-kita.de/der-fachkraft-kind-schluessel-grosse-unterschiede-zwischen-den-
bundeslaendern/; 20.01.2020, 10:23 Uhr 
38 Vgl. https://www.gew.de/kita/qualitaet/personalschluessel-und-fachkraft-kind-relation/; 20.01.2020, 09:59 
39 Vgl. https://www.rund-um-kita.de/glossar/; 20.01.2020, 10:05 Uhr 
40 Vgl. https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=0AYlIuJd_rY&feature=emb_logo; 
20.01.2020, 10:12 Uhr 
41 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/Publikationen/ 
Downloads-Kindertagesbetreuung/kindertageseinrichtungen-personalschluessel-5225409189004.pdf 
?__blob=publicationFile; 24.01.2020, 11:13 Uhr, S. 6 
42 https://www.rund-um-kita.de/glossar/; 20.01.2020, 10:56 Uhr 
43 Vgl. https://www.gew.de/kita/qualitaet/personalschluessel-und-fachkraft-kind-relation/; 20.01.2020, 11:01 
Uhr 
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wird nur auf den „Kindbegriff“ eingegangen. Teils ist auch die Rede von Minderjähri-

gen, welche die Gruppe der Kinder und Jugendlichen einschließt.44 

2.3.1 Begriff und Ziele 

Die Aufsichtspflicht ist die durch Gesetz oder Vertrag geregelte Verpflichtung, Minder-

jährige oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes aufsichtsbedürftige 

Volljährige in einem besonderen Maß zu beaufsichtigen.45 Dabei ist einerseits auf den 

Schutz vor Eigenschäden, andererseits auf die Vermeidung Dritt-, Sach- sowie Perso-

nenschäden zu achten. Das heißt, die aufsichtsbedürftige Person sollte nach bestem 

Wissen und Gewissen davor bewahrt werden, eigenen Schaden zu erleiden. Ebenfalls 

muss die aufsichtspflichtige Person das Kind so aufmerksam beobachten, dass es an-

deren Personen gegenüber weder Schaden verursacht noch diese gefährdet. Das 

Wohl des Kindes steht stets im Mittelpunkt.46 Zur Erreichung dieser Ziele dient die 

Formel: „Entscheidend ist, was verständige Erzieher nach vernünftigen Anforderungen 

unternehmen müssen, um die Schädigung ihrer Kinder oder die Schädigung Dritter 

durch ihre Kinder zu verhindern.“47 Gerichte legen bei ihrer Beurteilung Wert darauf, 

dass Erziehende den Kinder gehörig bzw. hinreichend Beaufsichtigung schenken. Da-

bei erfolgt keine gesetzliche Konkretisierung durch den Gesetzgeber, sondern lediglich 

eine allgemeine Festlegung der Rahmenbedingungen. Das dient der Eigeninitiative 

und Selbstständigkeit des Erziehenden und wirkt der Abhängigkeit von Pädagogik und 

juristischer Vorstellung entgegen.48 

Die Aufsichtspflicht ist eine erforderliche Nebenpflicht, die das Kind vor schädigenden 

Einflüssen beschützen soll. Wird diese Tatsache aus pädagogischer Sicht betrachtet, 

wird damit eine besondere Verantwortung des Erziehenden gegenüber der Minderjäh-

rigen verbunden. Die Aufsichtspflicht leitet sich aus der Hauptverpflichtung der Erzie-

hungspflicht ab. Diese unterstützt das Kind, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln.49 

Die Aufsichtspflicht leitet sich aus den gesetzlichen Vorgaben und dem Ideal der Erzie-

hung ab. Primär hat jeder junge Mensch das Recht auf Förderung seiner Entwicklung 

und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeit; §§ 1 (1), 22 (2) Nr. 1 SGB VIII. Dabei sollte unter Berücksichtigung der Bedürf-

nisse und Eigenarten des Kindes eine auf selbstständiges und verantwortungsbewuss-

tes Handeln gerichtete Erziehung im Vordergrund stehen; § 1626 (2) BGB, § 9 Nr. 2 

                                                
44 Vgl. § 7 (1) SGB VIII, § 2 BGB i. U. 
45 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 6 
46 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 16 
47 Schilling und Wölfle 2010; S. 20 f. 
48 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 21 f. 
49 Vgl Schilling und Wölfle 2010; S. 15 
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SGB VIII.50 Außerdem geht die Aufsichtspflicht aus der Personensorge nach § 1631 (1) 

BGB hervor, wonach das Recht und die Pflicht umfasst ist, „das Kind zu pflegen, zu 

erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.“51 

Die gesetzliche Aufsichtspflicht ist in verschiedenen Vorschriften verankert und bedarf 

nicht der Zustimmung oder Bestätigung der aufsichtspflichtigen Person.52 Sie besteht 

beispielsweise für Eltern, wenn diese personensorgeberechtigt sind. Gemäß § 1631 (1) 

BGB umfasst die Personensorge insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu 

pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Spezielle 

Normen gibt es z. B. für Vormünder (§§ 1793, 1800, 1631 BGB) und Pfleger (§§ 1909, 

1915, 1631 BGB). Beistände, Betreuer und Eltern volljähriger Kinder sind bspw. von 

der gesetzlichen Aufsichtspflicht ausgenommen.53 Die vertragliche Aufsichtspflicht 

„liegt dann vor, wenn von einer Person, die kraft Gesetzes oder Vertrages aufsichts-

pflichtig ist, diese Verpflichtung auf eine andere Person durch entsprechende Verein-

barung übertragen worden ist.“54 Die Rechtsprechung hat die Definition verfeinert und 

legt fest, dass die vertragliche Aufsichtspflicht dann als übernommen gilt, wenn es sich 

um eine „weit reichende Obhut von längerer Dauer und/oder weit gehender Einwir-

kungsmöglichkeit (auf die zu Beaufsichtigenden) gehandelt hat.“55 Das Erziehungsper-

sonal von Kindertageseinrichtungen wird als klassisches Beispiel angesehen, da 

grundsätzlich ein Vertrag zwischen den zu beaufsichtigenden Kindern und der beauf-

sichtigenden natürlichen Person geschlossen wird. Die zu Beaufsichtigenden, welche 

die Kindertageseinrichtung besuchen, benötigen das Einverständnis der gesetzlichen 

Vertreter aufgrund ihrer Minderjährigkeit. Der Beaufsichtigende muss entweder selbst 

zustimmen oder bezieht durch seinen gesetzlichen Vertreter Stellung. Damit wird die 

Tätigkeit bestätigt, die derjenige für eine bestimmte Institution ausübt. Die Einrichtun-

gen sind in der Regel juristische Personen des öffentlichen Rechts und können keine 

Vertragspartei sein.56 

Der Aufsichtspflicht unterliegen grundsätzlich alle Personen, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben. Gemäß § 7 (1) Nr. 1, 2 SGB VIII sind da alle Kinder und 

Jugendlichen inbegriffen. Sobald die Volljährigkeit eintritt, also nach § 2 BGB mit der 

Vollendung des 18. Lebensjahres, entfällt die Aufsichtspflicht. Es sei denn die Betreu-

ung der zu Beaufsichtigenden wird wegen des geistigen oder körperlichen Zustandes 

                                                
50 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 12 
51 Vgl. Muscheler 2013; S. 401 
52 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 6 
53 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 6 
54 Schleicher et al. 2014; S. 6 
55 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 7 
56 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 7 
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länger benötigt. Eine weitere Ausnahme stellen minderjährige verheiratete Personen 

dar. Bei ihnen erlischt die Aufsichtspflicht mit der Heirat.57  

2.3.2 Dauer der Aufsichtspflicht 

Für die Träger von Kindertageseinrichtungen besteht die Möglichkeit, die Dauer der 

Aufsichtspflicht in einem Betreuungsvertrag oder in einer kommunalen Satzung festzu-

legen. Freie Träger nutzen in der Regel Betreuungsverträge sowie die Krippen-, Kin-

dergarten-, Hort- und Hausordnung, um die Rechtsverhältnisse klarzustellen. Öffentli-

che Träger hingegen normieren ihre Vorgaben in Betreuungsverträgen oder kommuna-

len Satzungen und der Benutzungsordnung. Der Beginn der Aufsichtspflicht orientiert 

sich an den Öffnungszeiten der Einrichtung. Die Aufsichtspflicht verbleibt bei den Per-

sonensorgeberechtigten, wenn sie das Kind bspw. vor der Kita-Öffnung an der Einrich-

tung abladen. Die Aufsichtspflicht beginnt grundsätzlich dann, wenn die zu Beaufsichti-

genden und die Beaufsichtigende offensichtlich davon ausgehen können.58 Das ist 

spätestens der Fall, wenn das Kind das Gebäude oder die Räumlichkeit betritt, wo es 

sich dann ganz- oder halbtägig aufhalten wird.59 Der Aufsichtspflicht durch die Erzie-

henden ist auch bei Ausflügen oder Unternehmungen außerhalb der Einrichtung Rech-

nung zu tragen.60 

Die Aufsichtspflicht besteht so lange, wie es in der Vereinbarung mit den Personensor-

geberechtigten geregelt ist.61 Das Ende wird mit dem Verlassen der Institution62 und 

mit der „Inempfangnahme des Kindes durch die abholende Person“63 definiert. 

Es ist zu berücksichtigen, dass der Weg zur Kindertageseinrichtung durch den Perso-

nensorgeberechtigten sicherzustellen ist.64 

2.3.3 Inhalt, Umfang der Aufsichtspflicht 

Um das breite Aufgabenspektrum der Aufsichtspflicht abzudecken, sollte sich der Er-

ziehende stets der Informationspflicht bewusst sein. Sie umfasst sowohl Kenntnisse 

der eigenen beruflichen Qualifikation als auch Wissen über die individuellen Daten der 

zu beaufsichtigenden Personen zum Schutz vor Schaden.65 Außerdem trägt ein Über-

blick über persönliche Eigenarten oder Veranlagungen der Kinder dazu bei, dass die 

Erziehenden ihrem Bildungs-, Erziehungs- und Förderungsauftrag in geeignetem und 

angemessenem Maße nachkommen können. Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der 

                                                
57 Schilling und Wölfle 2010; S. 15 f. 
58 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 20 f. 
59 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 28 f. 
60 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 21 
61 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 22 
62 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 28 f. 
63 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 22 
64 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 28 f. 
65 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 23 ff. 
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Informationspflicht ist, dass sich der Beaufsichtigende einen Überblick über die örtli-

chen Begebenheiten und aktuellen Schutzbestimmungen des ihn betreffenden Arbeits-

bereiches verschafft. Insbesondere Kenntnisse über die Wirkungsweise und Vor-

sichtsmaßnahmen der Spielgeräte sind dann auch an die Kinder, ggf. auch an die Er-

ziehenden, weiterzugeben.66 Die vorsorgliche Belehrung und Warnung vor der Nich-

tbeachtung von aufgestellten Regeln sollte durch die Aufsichtsperson wahrgenommen 

werden. Die zu Beaufsichtigenden werden somit hinsichtlich des Gefahrenpotentials 

mancher Situationen sensibilisiert. Das Ziel ist, dass die Kinder Handlungsstrategien 

entwickeln, um Gefahren zu verhindern oder zu überwinden.67 Nachdem Anweisungen 

ausgesprochen wurden, gilt es zu überprüfen, ob diese auch verstanden wurden. Die 

gängige Probe dafür ist, die Kinder einzelne Festlegungen erklären zu lassen, voraus-

gesetzt die eingehende Beschreibung des Erziehenden war klar, eindeutig und nach-

vollziehbar.68 Anschließend sind die zu beaufsichtigenden Personen situationsbedingt 

zu überwachen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Leitbildern der Erziehung, 

insbesondere § 1626 (2) S. 1 BGB. Danach ist „die wachsende Fähigkeit und das 

wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbewusstem Han-

deln“ zu berücksichtigen.69 Die beaufsichtigende Tätigkeit sollte nicht in totale Kontrolle 

ausarten. Der Erziehende ist nicht verpflichtet, permanent Blickkontakt zu den Kindern 

zu halten.70 Den Minderjährigen darf die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit nicht 

verwehrt werden. Freiräume sind wichtig, um die Entwicklung zu Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung zu gewährleisten.71 Die totale Kontrolle bewirkt bei den Kindern 

eher ein Trotzverhalten. Wird ihre Freiheit durch strenge Regeln, Ver- und Gebote oder 

die ständige Bevormundung eingeschränkt, nutzen die zu Beaufsichtigenden jede 

Möglichkeit, um sich auszuprobieren. Ein solcher Verhaltensrahmen trägt nicht zur 

sinnvollen Entwicklung der Kinder bei.72 Besteht allerdings die Gefahr, dass der Min-

derjährige sich oder anderen Personen Schaden zufügt, hat der Erziehende einzu-

schreiten. Auf welche Art und Weise dabei vorgegangen wird, ist von Fall zu Fall indi-

viduell zu entscheiden.73 Die Fachkraft hat zu entscheiden, ob das Kind mündlich er-

mahnt und nochmals auf die bestehenden Regeln und Anweisungen hingewiesen wird 

oder ob eine Strafe folgt.74 Unter Wahrung des in § 1631 (2) BGB geregelten Rechtes 

                                                
66 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 11 
67 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 23 
68 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 23 
69 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 12 
70 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 23 
71 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 12 
72 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 22 
73 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 35 
74 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 24 
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der gewaltfreien Erziehung kann der Minderjährige bspw. mit dem Ausschluss vom 

Spiel sanktioniert werden.75 

Die den Inhalt und Umfang bestimmenden Kriterien der Aufsichtspflicht sind einerseits 

aus dem Blickwinkel der Kinder und andererseits bezogen auf die Erziehenden zu be-

trachten. Zur situationsbedingten und von Fall zu Fall unterschiedlichen Entschei-

dungsfindung sind folgende Einflussfaktoren zu beachten. Die persönlichen Daten, 

z. B. Alter, Charakter, Entwicklungsstand und Verhaltensauffälligkeiten, des Kindes 

sollten bekannt sein. Wichtig sind die Informationen über das Gruppenverhalten, also 

wie groß die Gruppe ist und welche gruppendynamischen Gesetzmäßigkeiten es mög-

licherweise gibt. Um den Schutz der Kinder zu gewährleisten ist die örtliche Umgebung 

zu erkunden. Dazu zählen nicht nur abgeschlossene Räume im Gebäude der Einrich-

tung, sondern vielmehr auch welche Gefahren außerhalb auf die Kinder lauern könn-

ten. Außerdem sollte sich der Beaufsichtigende mit der Art der Spiele, der Spielzeuge 

auskennen. Hinsichtlich des Erziehenden sind pädagogische Qualifikationen erforder-

lich. Dazu gehören neben mindestens einer abgeschlossenen Ausbildung und Lehr-

gangsmaßnahmen auch im Laufe der Tätigkeit gesammelte pädagogische Erfahrun-

gen, Kenntnisse und Fertigkeiten. Die Erzieher-Kind-Beziehung ist ein wesentlicher 

Bestimmungsfaktor, um unabhängig von der Dauer des Kennens ein Vertrauen zu dem 

Minderjährigen aufzubauen. Der Fachkraft sollten Erziehungsauftrag und -ziele be-

wusst sein. Schlussendlich gilt der Grundsatz der Fachlichkeit und Verhältnismäßigkeit 

der gebotenen Aufsicht. Im Aufgabenbereich des Erziehenden liegt die Wahl pädago-

gisch sinnvoller und effektiver Maßnahmen. Es gibt keine idealtypische Verhaltenswei-

se, die als Schablone über jede Situation gelegt werden kann. Das flexible und spezifi-

sche Entscheiden im individuellen Kontext charakterisiert Inhalt und Umfang der Auf-

sichtspflicht.76  

2.3.4 Delegation bzw. Übertragung der Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht kann ausdrücklich, stillschweigend oder sich aus der Natur der Sa-

che ergebend entstehen. Voraussetzung dafür ist, dass die Bereitschaft zur Übertra-

gung und zu Übernahme der Aufsichtspflicht erkennbar ist. Dabei gibt es keine speziel-

len Formvorschriften.77 Es muss auch keine mündliche Vereinbarung geschlossen 

werden, denn die Dienstpflicht der Erziehenden beinhaltet zweifellos die Übernahme 

der Verantwortung für die Kinder. Stillschweigendes Handeln oder Zulassen reicht als 

Willenserklärung zu.78 

                                                
75 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 12 
76 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 24 f. 
77 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 6 
78 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 17 
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In der Regel wird ein Vertrag zwischen den Eltern und dem rechtsfähigen Verein bzw. 

Verband geschlossen. Die Personensorgeberechtigten übertragen die Aufsichtspflicht 

zunächst auf den Träger der Einrichtung und nicht an den Gruppenleiter. Das Rück-

griffsrecht des Trägers gegenüber dem Gruppenleiter besteht bei grober Fahrlässig-

keit, nicht aber bei leichter Fahrlässigkeit, trotzdem. Üblicherweise wird die Aufsichts-

pflicht dann an den Betreuenden weitergeleitet. Da der Träger die Erziehungsarbeit 

nicht leisten kann, werden Verrichtungsgehilfen eingesetzt. Das können bspw. haupt-

amtliche oder ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Honorarkräfte sein. Wichtig ist nur, dass 

sie hinsichtlich ihres Aufgabenbereiches angemessen geschult, angeleitet und über-

prüft werden. Allerdings hat der Gruppenleiter genau zu überblicken, ob die vorgese-

hene Person Durchsetzungsvermögen hat und die Sache und Situation überhaupt 

meistern kann. Außerdem ist die betreffende Person auf persönliche, geistige und cha-

rakterliche Reife zu überprüfen. Sie sollte in ihr Aufgabengebiet gewissenhaft eingear-

beitet worden sein. Dazu gehört auch, dass der Betreffende weiß, wie er sich im Notfall 

zu verhalten hat und wo der Gruppenleiter gegebenenfalls zu verständigen ist. Anfang, 

Umfang und Ende der Tätigkeit sollten klar definiert werden.79 

2.3.5 Haftung im Schadensfall 

Dem Grunde nach gilt als: „Was pädagogisch nachvollziehbar begründet ist, kann kei-

ne Aufsichtspflichtverletzung sein.“80 Der Grundsatz ist anwendbar, vorausgesetzt die 

Erziehungsziele werden verfolgt und die Gesundheit des Kindes sowie das Schutz-

interesse Dritter stehen im Mittelpunkt sämtlicher Handlungsweisen.81 Für Kinderta-

geseinrichtungen gilt, dass die Träger sozialpädagogischer Einrichtungen mit Rechts-

formen einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts die Haftung 

übernehmen. Sie haften in der Regel für jedes schuldhafte Verhalten ihrer satzungs-

mäßigen Mitglieder. Dabei wird der Träger so gestellt, als wäre er seiner Aufsichts-

pflicht nicht nachgekommen. Auch wenn der Schaden aufgrund mangelnder Organisa-

tion, unzureichender Kontrolle, Verletzung der Verkehrspflicht oder Überforderung der 

Vertreter und trotz Nachweisbarkeit und Erfüllbarkeit entsteht, ist der Träger nicht von 

der Schadenshaftung befreit. Die juristische Peron übernimmt die Haftung auch bei 

einem konkretem Verschulden, das ein zu Schadenersatz verpflichtendes Verhalten 

rechtfertig, für die in §§ 30, 31 BGB genannten Personen sowie seine Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen. Das sind Personen, die mit den Trägern eine vertragliche Ver-

einbarung zur Erfüllung gewisser Verpflichtungen, unter anderem der Aufsichtspflicht, 

                                                
79 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 18 ff. 
80 Hundmeyer 2014; S. 13 
81 Vgl. Hundmeyer 2014; S. 12 f. 
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geschlossen haben oder die sonstigen Verrichtungen nachkommen. Die Fachkräfte 

von Kindertageseinrichtungen werden als Erfüllungsgehilfen gesehen.82 

Für die Träger besteht die Möglichkeit, den Erziehenden zur Verantwortung zu ziehen 

und durch ihn den Schaden begleichen zu lassen.83 Wurde die Aufsichtspflicht durch 

den Gruppenleiter oder Chef weitergeleitet, so wird der Delegierende nicht automatisch 

von der Haftung ausgeschlossen. In solchen Fällen erfolgt eine Prüfung, inwiefern die 

Aufsicht an eine ungeeignete oder gar unfähige Person gegeben wurde oder ob es an 

einer angemessenen und erforderlichen Einweisung in das Aufgabenfeld des Erzie-

henden fehlte.84 Bei der Übertragung der Aufsichtspflicht an das gesamte Team haften 

alle Betreffenden als Gesamtschuldner nach § 840 BGB.85 

Bei der Behebung des Schadens muss nicht die Herstellung des ursprünglichen Zu-

standes erzielt werden, sondern ist auch eine finanzielle Entschädigung möglich.86 

 

                                                
82 Vgl. Schleicher et al. 2014; S. 23 
83 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 19 
84 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 19 
85 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 20 
86 Vgl. Schilling und Wölfle 2010; S. 28 
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3 Gesetzliche Grundlagen 

Aufgrund des eingeschränkten Umfangs der Bachelorarbeit erfolgt der Vergleich nur 

zwischen fünf frei ausgewählten Bundesländern. Die Entscheidungsfindung wurde ge-

prägt durch das vorbildlichste Bundesland und jenes mit Nachholbedarf. In den folgen-

den Teilen wird sich aufklären, warum es sich dabei um Baden-Württemberg und 

Sachsen handelt. Zusätzlich soll der Personalschlüssel von Kindertageseinrichtungen 

in Berlin geprüft werden, da dieses Bundesland als Stadtstaat den Hauptstadtstatus 

vertritt. Hamburg, welches ebenfalls ein Stadtstaat ist, soll aufgrund seiner nördlichen 

Lage in die Untersuchung einbezogen werden. Schließlich wird noch Nordrhein-

Westfalen als weiteres westliches Bundesland in die Betrachtung aufgenommen, damit 

das ganze Bundesgebiet abgedeckt wird. 

3.1 Bundesweite Vorschriften 

Im Bereich der Kindertagesbetreuung gibt es kein für alle Bundesländer einheitliches 

Gesetz. Die Regelungen setzen sich aus mehreren Vorschriften zusammen. Von be-

sonderer Bedeutung auf Bundesebene sind das Achte Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII), das Gesetz zur Stärkung des aktiven Schutzes von Kindern und Jugendli-

chen (BKiSchG), das Kinderförderungsgesetz (KiföG) und das Gesetz zur Weiterent-

wicklung der Qualität in der Kinderbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz).87 Sie bilden den all-

gemeinen Rahmen, worauf die Bundesländer aufbauen können. Insbesondere im Be-

reich der Personalschlüsselpolitik treffen die Bundesgesetze keine Aussage. 

Das SGB VIII regelt das Kinder- und Jugendhilferecht. Deren allgemeine Vorschriften 

sind auch im Bereich der Kinderbetreuung zu beachten und wurden bereits im zweiten 

Punkt der Bachelorarbeit genauer erläutert. Spezielle Normen für die Betreuung und 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bieten §§ 22 ff. SGB VIII. Diese werden 

auf Grundlage des Landesrechtsvorbehalts nach § 26 SGB VIII erweitert. Demnach 

können Inhalt und Umfang der in SGB VIII genannten Leistungen näher bestimmt wer-

den. Die Anspruchsgrundlage zur Inanspruchnahme eines Kita-Platzes ist in § 24 

SGB VIII geregelt. Diese Norm ist nach Altersstufen aufsteigend chronologisch aufge-

baut und wurde unter Punkt 2.1.1 bereits erklärt. 

§ 1 (3) BKiSchG setzt sich insbesondere mit dem Kinderschutz und der staatlichen 

Mitverantwortung auseinander. Demnach sind „Eltern bei der Wahrnehmung ihres Er-

ziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen.“ 

Das Gute-KiTa-Gesetz setzt sich, wie der Name schon sagt, die Weiterentwicklung der 

Qualität in Kitas als gemeinsames Ziel von Bund, Ländern und Kommunen. Diese ge-

                                                
87 https://www.kita-bildungsserver.de/recht/gesetze/; 23.01.2020, 14:07 Uhr 
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samtgesellschaftliche Aufgabe wird in zehn Handlungsfelder unterteilt.88 Eines davon 

lautet: „Gut ist Kita, wenn für jedes Kind mehr Zeit da ist.“89 Mehr Zeit heißt für die Kin-

der und die Fachkräfte mehr Zuhören, mehr Spielen und vor allem unter Wahrung des 

Erziehungs- und Bildungsauftrags mehr Fördern. Voraussetzung dafür ist ein ange-

messener Betreuungsschlüssel. Um die damit verbundenen Maßnahmen bestmöglich 

zu verwirklichen, hat jedes der 16 Bundesländer Verträge mit dem Bund geschlos-

sen.90 

Die allgemeinen Schutzvorschriften für Kinder und Jugendliche werden auch im Lan-

desrecht der einzelnen Bundesländer nochmals explizit erwähnt. Es handelt sich auch 

hier, ähnlich wie im SGB VIII, um wichtige Erziehungs-, Bildungs- und Förderungs-

grundsätze. Auf die genaue Erläuterung der Normen wird verzichtet, da sie analog zu 

den Bundesregelungen sind (siehe 2.3.1 Der Begriff der Aufsichtspflicht und dessen 

Ziele). Vielmehr wird auf den (Mindest-)Personalschlüssel eingegangen, der in den 

landesrechtlichen Vorschriften konkretisiert ist. 

3.2 Baden-Württemberg 

Die Betreuung in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg richtet sich insbe-

sondere nach den Vorschriften der Verordnung des Kultusministeriums über den Min-

destpersonalschlüssel und die Personalfortbildung in Kindergärten und Tageseinrich-

tungen mit altersgemischten Gruppen (Kindertagesstättenverordnung – KiTaVO) und 

dem Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen 

Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Kindertagesbetreuungsgesetz - Ki-

TaG).91 

Den Mindestpersonalschlüssel gibt es für Fachkräfte in Kindergärten, Tageseinrichtun-

gen mit altersgemischten Gruppen oder Kinderkrippen nach § 1 (2) bis (4) und (6) Ki-

TaG, die an fünf Tagen in der Woche geöffnet haben. Vorausgesetzt wird eine 

Schließzeit von 26 Tagen. Der Personalschlüssel umfasst pädagogisches Personal 

und Zusatzkräfte i. S. d. § 7 KitaG.92 Fachkräfte bekommen diesen Status, wenn sie 

eine pädagogische Qualifikation aus dem Fachkräftekatalog besitzen.93 Zusatzkräfte 

                                                
88 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/mehr-qualitaet-in-der-fruehen-bildung/das-
gute-kita-gesetz/mehr-qualitaet-und-weniger-gebuehren/das-gute-kita-gesetz--fuer-gute-kitas-bundesweit/ 
128214; 23.01.2020, 15:22 Uhr 
89 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/mehr-qualitaet-in-der-fruehen-bildung/das-
gute-kita-gesetz/zehn-wege-zu-besseren-kitas/viele-wege-zu-besseren-kitas/135400; 23.01.2020, 15:24 
Uhr 
90 Vgl. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/kinderbetreuung/mehr-qualitaet-in-der-fruehen-
bildung/das-gute-kita-gesetz/mehr-qualitaet-und-weniger-gebuehren/das-gute-kita-gesetz--fuer-gute-kitas-
bundesweit/128214; 23.01.2020, 15:31 Uhr 
91 Vgl. https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/die-aktuellen-gesetzlichen-vorgaben-und-
empfehlungen/; 27.01.2020, 08:52 Uhr 
92 Vgl. § 1 (1) KiTaVO 
93 Vgl. § 7 (2) KiTaG 
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hingegen verfügen nicht über eine solche Qualifikation, sondern sind aufgrund ihrer 

beruflichen und persönlichen Erfahrung für eine Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen 

geeignet.94 Der Mindestpersonalschlüssel wird je nach Angebotsform in der Kinderta-

geseinrichtung berechnet, wobei Verfügungs- und Ausfallzeiten dabei berücksichtigt 

werden.95 Die Betriebsformen der Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg 

i. S. d. § 1 (2) bis (4) KiTaG werden auf Grundlage der bundesweiten Vorschriften 

durch Landesrecht im KiTaG genauer bestimmt. Es ist insbesondere zu unterscheiden 

zwischen Halbtagsgruppen, Regelgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 

und Gruppen mit durchgehend ganztägiger Betreuung. Halbtagsgruppen haben ent-

weder vor- oder nachmittags geöffnet, während Regelgruppen vor- und nachmittags 

jeweils mehrere Stunden geöffnet haben.96 Bei den genannten Gruppenarten werden 

Kinder mit Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt betreut. Zusätzlich gibt 

es noch altersgemischte Gruppen für Einjährige, Zweijährige, Dreijährige bis jeweils 

unter 14 Jahre, welche Bezug auf die bereits genannten Gruppenarten nehmen.97 Wird 

eine Halbtagsgruppe mit vier Stunden durchschnittlicher täglicher Öffnungszeit be-

sucht, so werden von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt 1,3 

Vollzeitfachkräfte und bei altersgemischten Gruppen mit Kindern 1,4 Vollzeitfachkräfte 

angesetzt.98 Der Mindestpersonalschlüssel in Regelgruppen wird bezogen auf sechs 

Stunden durchschnittlicher täglicher Öffnungszeit mit Unterbrechung am Mittag be-

trachtet. Es erfolgt wieder eine Unterscheidung in Kinder von der Vollendung des drit-

ten Lebensjahres bis zum Schuleintritt (kurz Alternative a) und in altersgemischte 

Gruppen mit Kindern unter drei Jahren (kurz Alternative b). Alternative a wird mit 1,8 

und Alternative b mit 2,0 Vollzeitkräften angesetzt.99 Für Gruppen mit verlängerter Öff-

nungszeit mit einer durchschnittlichen täglichen Öffnungszeit von sechs Stunden ohne 

Unterbrechung wird Alternative a mit 1,9 Vollzeitfachkräfte angenommen, bei Alternati-

ve b mit 2,0 Vollzeitfachkräften.100 Für Ganztagsgruppen, die sieben Stunden durch-

schnittliche tägliche Öffnungszeit aufweisen, werden 2,3 Vollzeitfachkräfte berücksich-

tigt.101 Der Mindestpersonalschlüssel für Kinderkrippen mit 15 und mehr Stunden wö-

chentlicher Öffnungszeit bezogen auf sieben Stunden durchschnittlicher täglicher Öff-

                                                
94 Vgl. https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/tagesbetreuung_von_kindern/aktuelle_gesetzliche_ 
vorgaben/Tr%C3%A4gerinformation_zur_KiTaG-%C3%84nderung_04-06-2013.pdf; 27.01.2020, 09:36 
Uhr 
95 Vgl. § 1 (1) S. 1 KiTaVO 
96 Vgl. § 1 (5) KiTaG 
97 Vgl. § 1 (3) KiTaVO 
98 Vgl. § 1 (1) S. 1 Nr. 1 KiTaVO 
99 Vgl. § 1 (1) S. 1 Nr. 2 KiTaVO 
100 Vgl. § 1 (1) S. 1 Nr. 3 KiTaVO 
101 Vgl. § 1 (1) S. 1 Nr. 4 KiTaVO 
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nungszeit beträgt 2,06 Vollzeitfachkräfte.102 Die durchschnittliche tägliche Öffnungszeit 

setzt sich aus der Hauptbetreuungs- und der Randzeit zusammen.103  

Die Basis der Mindestpersonalschlüsselberechnung in Baden-Württemberg sind die 

Gruppenarten, die Gruppenstärken und die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung. 

Halbtagsgruppen mit einer Vor- oder Nachmittagsbetreuung von mindestens drei Stun-

den dürfen eine Höchstgruppenstärke von 25 bis 28 Kindern haben, gleiches gilt für 

Regelgruppen. Bei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit, welche mindestens sechs 

Stunden pausenlos geöffnet haben, ist eine Höchstgruppenstärke von 22 bis 25 Min-

derjährigen zu beachten. Bei Ganztagesgruppen mit einer durchgängigen Öffnungszeit 

von mehr als sieben Stunden gilt eine Obergrenze von 20 Kindern. Bei altersgemisch-

ten Gruppen mit Kindern im Alter von drei bis unter 14 Jahren liegt die Höchstgruppen-

stärke bei 25 Kindern, in der Ganztagesgruppe bei 20 Kindern. Bei altersgemischten 

Gruppen für Zweijährige bis unter 14 Jahre mit überwiegender Anzahl von Kindern im 

Kindergartenalter wird in Halbtags- und Regelgruppen von 25, in Gruppe mit verlänger-

ter Öffnungszeit von 22 und in Ganztagesgruppen von 20 Kindern ausgegangen. Die-

ser Wert wird um einen Platz je aufgenommenes zweijähriges Kind reduziert. Für alle 

Gruppenarten mit altersgemischten Gruppen vom ersten Lebensjahr bis unter 14 Jahre 

gilt eine Obergrenze von 15 Kindern, wobei maximal fünf davon im Alter unter drei Jah-

ren sein dürfen. Schließlich haben Krippen für unter Dreijährige eine Höchstgruppen-

stärke von 10, Krippen für Zweijährige eine von 12 Kindern. Voraussetzung ist, dass 

die Einrichtung wöchentlich mindestens 15 Stunden geöffnet hat.104 Leitungspersonen 

sind für ihre in § 1 (5) KiTaVO genannten pädagogischen Leitungsaufgaben mindes-

tens sechs Stunden in der Woche freizustellen. Für jede weitere Gruppe kann diese 

Zeit um zwei Stunden erweitert werden.105 

Das KiTaG setzt sich zum Ziel, KmB zusammen mit KoB in gemeinschaftlichen Grup-

pen zu fördern, „sofern der Hilfebedarf dies zulässt.“ Auf einen möglichen Mehr- oder 

besonderen Bedarf ist in der kommunalen Bedarfsplanung hinreichend Rücksicht zu 

nehmen. 106 Einrichtungen freier Träger werden durch finanzielle Zuschüsse bestärkt, 

sofern ein KmB oder mit drohender Behinderung ab Vollendung des dritten Lebensjah-

res bis zum Schuleintritt mit einem besonderen Unterstützungsbedarf aufgenommen 

wird.107 Dieser liegt vor, wenn das Kind zusätzlich zu seiner gesundheitlichen Ein-

schränkung „interdisziplinäre Frühförderung oder sonderpädagogische Frühförderung 

oder heilpädagogische Maßnahmen mindestens seit sechs Monaten in Anspruch 

                                                
102 Vgl. § 1 (1) S. 1 Nr. 5 KiTaVO 
103 Vgl. § 1 (1) S. 4 KiTaVO 
104 Vgl. § 1 (3) KiTaVO 
105 Vgl. § 1 (4) KiTaVO 
106 § 2 (2) KiTaG 
107 Vgl. § 8 (5) KiTaG 
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nimmt oder für das eine solche Maßnahme vereinbart oder bewilligt ist und das diese 

voraussichtlich mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen wird und nach der be-

gründeten Feststellung der Leitung der Einrichtung und entsprechender Fachdienste 

einen erhöhten Unterstützungsbedarf durch die Fachkräfte in der Einrichtung hat, der 

nicht durch Maßnahmen anderer Leistungsträger oder Stellen aufgrund gesetzlicher 

Verpflichtung oder erbrachter Leistung abgedeckt ist.“108 KmB können in integrativen 

Kindertageseinrichtungen oder Gruppen in besonderem Maße gefördert werden.109 Der 

in § 1 (1) KiTaVO ermittelte Mindestpersonalschlüssel umfasst keinen vom Normalfall 

abweichenden Betreuungsbedarf.110 

Der bereits im Januar 2019 geschlossene „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ un-

terstützt die Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung, die Ausbildungsof-

fensive und eine intensivere Förderung aller Kinder. Baden-Württemberg hat erkannt, 

dass der Personalschlüssel eine wichtige Größe ist, um die Kinderbetreuung weiter-

zuentwickeln.111 Wie in jedem Bundesland fehlt es an Fachkräften. Mithilfe einer Aus-

bildungsoffensive soll dem steigenden Personalbedarf abgeholfen werden.112 Trotz der 

bundesweiten Spitzenstellung Baden-Württembergs, welche im folgenden Vergleich 

noch genauer thematisiert wird, besteht die Bestrebung, den Personalschlüssel zu hal-

ten und gegebenenfalls zu verbessern.113 

3.3 Sachsen 

Die für die Kinderbetreuung bedeutsamen Vorschriften in Sachsen sind unter anderem 

im dem Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Säch-

sKitaG)114 und der Sächsischen Kita-Integrationsverordnung (SächsKitaIntegrVO)115 

geregelt.  

Für die Kinderkrippe wurde ein Personalschlüssel von einer vollbeschäftigten pädago-

gischen Fachkraft für 5 Kinder festgelegt. Im Kindergarten sollen 12 Minderjährige von 

einer vollbeschäftigten pädagogischen Fachkraft betreut werden. Im Hort sind 0,9 pä-

dagogische Fachkräfte für 20 Kinder zuständig. Zusätzlich werden leitende Aufgaben 

sowie Zeiten für mittelbare pädagogische Tätigkeiten bei der Personalschlüsselbe-

rechnung berücksichtigt.116 Nicht unbedeutend ist die am 01.01.2019 eingeführte Re-

                                                
108 § 8 (6) KiTaG 
109 Vgl. § 1 (4) KiTaG 
110 Vgl. § 2 (2) KiTaVO 
111 Vgl. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2019+07+16+Qualitaetsschub+fuer+fruehkindliche 
+Bildung/?LISTPAGE=344894; 28.01.2020, 08:54 Uhr 
112 Vgl. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2019+01+18++Land+und+Kommunen+schliessen 
+_Pakt+fuer+gute+Bildung+und+Betreuung_; 28.01.2020, 08:56 Uhr 
113 Vgl. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2019+07+16+Qualitaetsschub+fuer+fruehkindliche 
+Bildung/?LISTPAGE=344894; 28.01.2020, 09:03 Uhr 
114 Vgl. https://www.kita-bildungsserver.de/recht/gesetze/; 28.01.2020, 09:08 Uhr 
115 Vgl. https://www.kita-bildungsserver.de/recht/verordnungen/; 28.01.2020, 09:07 Uhr 
116 Vgl. § 12 (2) SächsKitaG 
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gelung zur Berücksichtigung mittelbarer pädagogischer Tätigkeiten, um die Qualität der 

pädagogischen Arbeit zu steigern. Dadurch wird der Personalschlüssel für Krippe, Kin-

dergarten und Hort automatisch verbessert. Der Umfang des Personals weitet sich mit 

Ausnahme der Leitungspersonen für alle Einrichtungsarten um 5,4 % aus. In der Erläu-

terung zu den Änderungen im SächsKitaG werden die mittelbaren pädagogischen Tä-

tigkeiten aufgezählt. Es handelt sich dabei um Aufgabenfelder, in denen die Fachkraft 

nicht mit dem Kind in Kontakt ist, sondern Beschäftigungen ausübt, die für einen gut 

funktionierenden Arbeitsalltag notwendig sind. Die sind z. B. Teamberatung, kollegiale 

Fallberatung, Vorbereitung und Durchführung von Entwicklungsgesprächen, Teilnahme 

an einrichtungs- und trägerübergreifenden Arbeitskreisen und Fachgruppen, Organisa-

tion und Durchführung von Elternzusammenkünften.117 

Dabei darf eine Obergrenze von bis zu 20 % eingesetzter Assistenzkräfte nicht über-

schritten werden. Als Bemessungsgrundlage gilt in der Krippe und dem Kindergarten 

eine Betreuungszeit von neun Stunden. Im Hort wird eine sechsstündige Betreuungs-

zeit berücksichtigt. Sollte es in einer Einrichtung altersgemischte Gruppen geben, wird 

für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres der Personalschlüssel für die 

Krippe angewendet. Bei Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schulein-

tritt wird auf den Personalschlüssel für den Kindergarten zurückgegriffen. Für Kinder ab 

Schuleintritt gilt der Personalschlüssel für den Hort.118 

In Sachsen wird die Integration von KmB gefördert. Dem Grunde nach sind KoB und 

vBbK nicht von der Aufnahme an Kindertageseinrichtungen ausgeschlossen. Ganz im 

Gegenteil: Sie sind aufzunehmen, sofern kein besonderer Unterstützungsbedarf, z. B. 

in heilpädagogischen Einrichtungen, besteht und die Förderung in der Einrichtung 

möglich ist. Bekommen KmB oder vBbK einen Kita-Platz, ist der Förderbedarf dieser 

Kinder bei der Bemessung des Personalschlüssels angemessen zu berücksichtigen. 

Genaue Regelungen dazu werden durch Rechtsverordnung vom Sächsischen Staats-

ministerium für Kultus getroffen.119 In der SächsIntegrVO wird die Aufnahme von KmB 

oder vBbK unterstützt. Sie wirkt sich jedenfalls auf die personelle Besetzung und dem 

damit verbundenen Personalschlüssel aus. Die Verordnung normiert nunmehr speziel-

le Regelungen hinsichtlich des Personalschlüssels, welche vom SächsKitaG abwei-

chen. So ist eine vollbeschäftigte pädagogische Fachkraft in der Krippe für drei Kinder 

verantwortlich. Im Kindergarten übernimmt eine vollbeschäftigte pädagogische Fach-

kraft die Betreuung für vier Kinder. Im Hort ist eine vollbeschäftigte pädagogische 

Fachkraft für zehn Kinder zuständig. Wenn aufgrund der Schwere der Behinderung ein 

                                                
117 Vg. https://iks-sachsen.de/downloads/3d7a1ac2f7230d92c41a23d81faee5df.pdf; 28.01.2020, 13:58 Uhr 
118 Vgl. § 12 (2) SächsKitaG 
119 Vgl. § 19 SächsKitaG 
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sich von der gesetzlichen Vorschrift unterscheidender Personalschlüssel erforderlich 

ist, kann dieser vereinbart werden.120  

Aus einer Umfrage unter Leitungspersonen, Fachkräften und Eltern ergibt sich, dass 

eine Qualitätsverbesserung der frühkindlichen Bildung insbesondere durch mehr Per-

sonal erzielt werden kann.121 

In Sachsen soll die Kindertagesbetreuung gefördert und eine bestmögliche frühkindli-

che Bildung gewährleistet werden. Dazu sind verschiedene Maßnahmen geplant. Eine 

dieser ist die Verbesserung des gesetzlichen Personalschlüssels. Künftig soll in der 

Kinderkrippe eine betreuende Person für 4,8 Kinder zuständig sein. Im Kindergarten ist 

eine Veränderung des Personalschlüssels auf 1:11,5 geplant. Auf 0,9:18,5 soll der 

Personalschlüssel im Hort verbessert werden.122 

3.4 Berlin 

Grundlage für die Betrachtungen hinsichtlich des Personalschlüssels bilden das Ge-

setz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kinder-

tagesförderungsgesetz - KitaFöG) und die dazugehörige Verordnung über das Verfah-

ren zur Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Tagesein-

richtungen und Kindertagespflege und zur Personalausstattung in Tageseinrichtungen 

(Kindertagesförderungsverordnung - VOKitaFöG). 

Die Berechnung des Personalschlüssels bemisst sich nach der Zahl der zu betreuen-

den Kinder, deren Alter und Betreuungsumfang sowie dem zusätzlich benötigten 

Fachpersonal.123 Der konkrete Personalschlüssel ist in § 11 (2) KitaFöG verankert.124 

Die Unterteilung der Kinder erfolgt in drei Altersklassen. Die erste Fallgruppe sind Kin-

der bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres, die zweite bezieht sich auf Kinder 

nach Vollendung des zweiten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres. Zuletzt 

wird noch unterschieden in Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum 

Schuleintritt. Zusätzlich ist auf den Betreuungsumfang, also Ganztags-, Teilzeit- oder 

Halbtagsförderung, abzustellen.125 Bei der Ganzförderung beläuft sich der Betreuungs-

umfang auf über sieben bis höchstens neun Stunden. Bei der Teilzeitförderung werden 

die Minderjährigen über fünf bis höchstens sieben Stunden betreut. Schließlich gibt es 

noch die Halbtagsförderung, wobei sich die Fachkraft mindestens vier bis höchstens 

fünf Stunden um das Kind kümmert.126 Voraussetzung für die Personalbemesseung ist 

bei den Fachkräften eine Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden. Bei Kindern vor Vollen-

                                                
120 Vgl. § 4 SächsIntegrVO 
121 Vgl. https://www.kita.sachsen.de/informationen-kita-umfrage-4072.html; 28.01.2020; 09:53 Uhr  
122 Vgl. https://www.kita.sachsen.de/besserer-betreuungsschluessel-4078.html; 11.02.2020, 11:45 Uhr 
123 Vgl. § 12 (1) VOKitaFöG 
124 Vgl. § 13 VOKitaFöG 
125 Vgl. § 11 (2) KitaFöG 
126 Vgl. § 5 (2) KitaFöG 
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dung des zweiten Lebensjahres sind bei der Ganztagsförderung 3,75 Kinder, bei der 

Teilzeitförderung fünf Kinder und bei der Halbtagsförderung sieben Kinder zu betreuen. 

Das pädagogische Fachpersonal in Gruppen mit Kindern nach Vollendung des zweiten 

und vor Vollendung des dritten Lebensjahres ist bei der Ganztagsförderung für 4,75 

Kinder, bei der Teilzeitförderung für sechs Kinder und bei der Halbtagsförderung für 

acht Kinder zuständig. Bei der Fallgruppe der Kinder, welche das dritte Lebensjahr 

bereits vollendet haben und noch nicht in die Schule eingetreten sind, sind die Fach-

kräfte bei der Ganztagsförderung für neun Kinder, bei der Teilzeitförderung für elf Kin-

der und bei der Halbtagsförderung für 14 Kinder verantwortlich.127 

Außerdem gibt es Personalzuschläge für Kinder, die die Einrichtung länger als neun 

Stunden besuchen. Die Personalkapazität ist zu erhöhen, wenn für bestimmte Gruppen 

ein besonderer Förderbedarf besteht. Dies gilt insbesondere Kinder nichtdeutscher 

Herkunftssprache, sofern der Großteil der Gruppe aus diesen Kinder besteht und für 

Kinder, die aus sozial benachteiligenden Verhältnissen stammen oder in ungünstigen 

wirtschaftlichen Umständen leben und für KmB.128 Denn auch das Bundesland Berlin 

setzt sich zum Ziel, KmB die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen wie allen ande-

ren Kindern.129 Behinderungsbedingten Nachteilen soll durch Maßnahmen dieses Ge-

setzes entgegengewirkt werden. Die Förderung von KmB liegt neben der Gleichbe-

rechtigung aller Kinder auch im Zusammenleben mit KoB.130 Für Leitungspersonen 

sind ebenfalls Personalzuschläge vorgesehen.131 

Der Personalzuschlag für Kinder mit verlängerten Betreuungszeiten wird pro Kind mit 

0,015 Stellen bemessen. Von einer verlängerten Betreuungszeit ist auszugehen, wenn 

das Kind länger als neun Stunden in der Einrichtung verbringt.132 Bei KmB ist das pä-

dagogische Fachpersonal um 0,25 Stellen pro Kind zu erhöhen. Sollte allerdings ein 

besonderer Förderbedarf bestehen, sodass wesentlich mehr sozialpädagogische Hilfe 

notwendig ist, dann beträgt der Personalzuschlag 0,5 Stellen pro Kind.133 Der Perso-

nalzuschlag für Leitungspersonen ist von der Zahl der vertraglich vergebenen Plätze 

abhängig. Er beträgt pro Vereinbarung und somit aufgenommenem Kind 0,0111 Stel-

lenanteile.134 

Grundsätzlich richtet sich die Bemessung des Personals nach der Zahl belegter Plätze. 

Dieser Faktor wird mit dem Personalanteil je Kind multipliziert. Der Personalanteil des 

Kindes ergibt sich wiederum aus dem Betreuungsumfang und den Personalzuschlägen 

                                                
127 Vgl. § 11 (2) Nr. 1 KitaFöG 
128 Vgl. § 11 (2) Nr. 2, 3 KitaFöG 
129 Vgl. § 1 (1) KitaFöG 
130 Vgl. § 1 (3) KitaFöG 
131 Vgl. § 11 (2) Nr. 4 KitaFöG 
132 Vgl. § 15 VOKitaFöG 
133 Vgl. § 16 VOKitaFöG 
134 Vgl. § 19 VOKitaFöG 
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nach den §§ 15, 16 und 19 VOKitaFöG. §§ 17 und 18 VOKitaFöG spielen nur für die 

Finanzierung der Einrichtung eine Rolle.135 

3.5 Hamburg 

Die gesetzliche Grundlage für die Kinderbetreuung bilden insbesondere der Landes-

rahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ und das Hamburger Kinder-

betreuungsgesetz (KibeG).136 

Die Begrifflichkeiten zu den Leistungsarten der Kinderbetreuung weichen ein wenig 

von der bundesweit üblichen Bezeichnung ab. Die Kinderkrippe wird auch in Hamburg 

üblicherweise von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres besucht. Der 

Kindergarten, also die Leistungsform für Kinder nach Vollendung des dritten Lebens-

jahres bis zur Einschulung, wird Elementar genannt. Der Begriff der Eingliederungshilfe 

wird für KmB oder vBbK ab dem vierten Lebensjahr bis zum Schuleintritt verwendet. 

Die Anschlussbetreuung Vorschulklasse ersetzt die ganztägige Bildung und Betreuung 

von noch nicht schulpflichtigen Kindern, welche bereits in eine Vorschulklasse gehen, 

sofern ein solches Angebot noch nicht von der besuchten Schule angeboten wird. Der 

Hort bietet die ganztägige Bildung und Betreuung im Anschluss an den Unterricht.137 

Die Regelungen zur Personalausstattung sind in der Anlage 1 Buchstabe b) des Lan-

desrahmenvertrags „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ verankert138, worin die 

Leitungs- und Erziehungswochenstunden festgelegt sind. Es findet eine Unterteilung in 

Kinderkrippe, Elementar, welcher die Anschlussbetreuung an den Vorschulklassenbe-

such inkludiert, und Hort statt. Dabei wird in Krippe und Elementar zwischen bis zu 

vier-, fünf-, sechs-, acht-, zehn- und zwölfstündiger Betreuungszeit unterschieden. Im 

Elementarbereich besteht bei einer Betreuungszeit von fünf Stunden die Möglichkeit, 

mit oder ohne Mittagessen zu wählen. Die Anschlussbetreuung an die Vorschulklassen 

kann bis zu zwei, drei, fünf und sieben Stunden in Anspruch genommen werden. Glei-

ches gilt für den Hort.139 Die bereits genannten Unterteilungen in die Leistungsarten 

werden nunmehr auch bei der Betrachtung der Leitungs- und Erziehungswochenstun-

den aufgegriffen. So variieren die Leitungsstunden je nach Betreuungsumfang in der 

Krippe zwischen 0,6 und 0,75 Wochenstunden pro Kind und im Elementarbereich zwi-

schen 0,48 und 0,6 Wochenstunden pro Kind. Bei der Anschlussbetreuung an den 

Vorschulklassen und im Hort wird eine Leitungszeit zwischen 0,48 und 0,5 Wochen-

stunden pro Kind verlangt. Beim Erziehungspersonal erfolgt eine Unterscheidung zwi-

                                                
135 Vgl. § 20 VOKitaFöG 
136 Vgl. https://www.hamburg.de/fachinformationen/rechtliche-grundlagen/; 29.01.2020, 08:11 Uhr 
137 Vgl. https://www.hamburg.de/kita-finden/2208004/elternbeitraege-neu/; 29.01.2020, 08:37 Uhr 
138 Vgl. § 4 (1) Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
139 Anlage 1 Buchstabe a) des Landesrahmenvertrags „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
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schen Erst- und Zweitkraft.140 Als Erstkräfte nennt Nr. 4.2 der Richtlinie für den Betrieb 

für Kindertageseinrichtungen staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher, staatlich 

anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder Personen mit vergleichba-

ren Abschlüssen. Zu den Zweitkräften zählen staatlich anerkannte Kinderpflegerinnen 

und Kinderpfleger oder sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten. Um der 

Förderung von KmB oder vBbK gerecht zu werden, sind staatlich geprüfte Heilpädago-

ginnen und Heilpädagogen, Erzieherinnen und Erzieher mit einer heilpädagogischen 

Zusatzausbildung oder Personen mit vergleichbaren Qualifikationen einzusetzen.141 

Für Erstkräfte gilt in der Krippe eine Erziehungszeit von mindestens 2,4550 bis 7,4700 

Wochenstunden pro Kind, während eine Zweitkraft zwischen 1,7201 und 3,5967 Wo-

chenstunden pro Kind tätig werden sollte. Im Elementarbereich liegt der Personal-

schlüssel bei mindestens 1,2825 bis maximal 3,6000 Wochenstunden pro Kind für 

Erstkräfte. Zweitkräfte sind mit 0,4953 bis 1,7333 Wochenstunden pro Kind angedacht. 

Bei der Anschlussbetreuung an die Vorschulklassen wird bei Erstkräften ein Personal-

schlüssel zwischen 1:1,0112 und 1:2,6143 Wochenstunden festgelegt. Zweitkräfte 

werden mit 0,3905 und 1,0097 Wochenstunden berücksichtigt. Schließlich werden im 

Hort Erstkräfte zwischen 1,1333 und 2,0222 Wochenstunden pro Kind eingesetzt. 

Zweitkräfte sind im Hort nicht vorgesehen. Auch beim Erziehungspersonal richtet sich 

der Personalschlüssel nach den Betreuungszeiten je Leistungsart.142 Hamburg ist es 

wichtig, bei der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder umfassend mitzuwirken. 

Die Stadt setzt sich das Ziel, Fachkräfte in geeignetem Maße einzusetzen. Besonderen 

Stellenwert hat das Verhältnis zwischen Erst- und Zweitkraft. Aufgrund der Aussage-

kraft der Fachkraft-Kind-Relation wird diese in der Richtlinie für den Betrieb von Kinder-

tageseinrichtungen näher bestimmt. Sie sollte einen Schlüssel von 1:7,6 in der Kinder-

krippe, 1:12,5 im Elementarbereich und 1:23 bei der Betreuung im Anschluss an den 

Schulbesuch nicht überschreiten.143 

Tageseinrichtungen in Hamburg sind verpflichtet, ihr pädagogisches Konzept unter 

Wahrung des Frühförderungsgrundsatzes i. S. d. § 26 KibeG darzulegen.144 KmB und 

vBbK sind angemessen ihres Entwicklungsstandes und Unterstützungsbedarfes zu 

betreuen. Die Basis für eine bedürfnisgerechte Förderung bietet eine durchdachte 

Gruppenstruktur, in deren Rahmen sich die Kinder wohl und geborgen fühlen sollen.145 

In der Eingliederungshilfe gibt es mit Zuschlagstufen versehene Leistungsarten146 mit 

einem Betreuungsumfang von bis zu fünf Stunden hin zu bis zu 12 Stunden. Hier wird 

                                                
140 Anlage 1 Buchstabe b) des Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
141 Anhang III 1) des Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
142 Anlage 1 Buchstabe b) des Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
143 Nr. 4.4 der Richtlinien für den Betrieb für Kindertageseinrichtungen 
144 § 7 (1) Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
145 § 7 (2) Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
146 § 7 (8) Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 



 28

das Mittagessen an fünf Tagen in der Einrichtung für alle Betreuungszeiten berücksich-

tigt.147 Die Zuschlagstufen werden vergeben, sobald KmB oder vBbK einen erhöhten 

Förderbedarf benötigen. Dazu wird ein spezielles Begutachtungsverfahren durchge-

führt, wobei eine Bepunktung verschiedener Bedarfskategorien erfolgt. Die Summe der 

Punkte wird dann einer Zuschlagstufe zugeordnet.148 Betroffene Kinder können je nach 

Betreuungsumfang und Zuschlagstufe in speziellem Umfang Heilpädagogik und The-

rapie in Anspruch nehmen.149 Die benötigten Fördermaßnahmen werden infolge der 

Vorlage des Kita-Gutscheins in einem bestimmten Plan festgehalten.150 Das Kita-

Gutschein-System wird in manchen Bundesländern genutzt, um Familien zu unterstüt-

zen. Sie haben den Aufwand der Antragstellung nicht und sind von der Bezahlung tat-

sächlicher Leistungen befreit, da diese zentral durch die Stadt erfolgt. Der Kita-

Gutschein kann beim Jugendamt beantragt werden und ermöglicht, auf das Alter des 

Kindes, den gewünschten Bezugszeitraum, besondere Förderbedarfe, die Situation der 

Familie etc. einzugehen.151 Die Fachkraft-Kind-Relation für Kinder, die Leistungen der 

Eingliederungshilfe beziehen, wird gesondert bestimmt. Je nach Zuschlagstufe variiert 

die Fachkraft-Kind-Relation. Es lässt sich dabei feststellen, dass der persönliche Be-

darf der Förderung steigt, je höher die Stufe ist.152 Die vorgegebene Fachkraft-Kind-

Relation sollte beachtet und eingehalten werden, um die Aufsichtspflicht nicht zu ge-

fährden. Neben der Fachkraft muss demnach eine weitere erwachsene Person für Not-

fälle anwesend sein.153 

Insbesondere im Krippen- und Elementarbereich wird für die Freie und Hansestadt 

Hamburg die Pflicht gesetzt, den Personalschlüssel bis zum 01.01.2021 zu verbessern. 

Dazu wurde eine Vereinbarung nach § 15 KibeG geschlossen, die die Ausstattung der 

Tageseinrichtungen mit pädagogischen Personal für die Betreuung von Kindern bis 

zum vollendeten dritten Lebensjahr für alle Krippenleistungsarten sowie für die Betreu-

ung von Kindern ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für alle 

Elementarleistungsarten regelt. Der Fachkräfteschlüssel in Krippen soll 1:4 betragen. 

Für den Elementarbereich ist ein Personalschlüssel von 1:10 geplant.154 

3.6 Nordrhein-Westfalen 

Die Grundlage für die Personalbemessung in Nordrhein-Westfalen bildet das Gesetz 

zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Dieses 

                                                
147 Anlage 2 Buchstabe a) des Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
148 Anlage 2 Buchstabe b) des Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
149 Anlage 2 Buchstabe d) des Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
150 § 7 (3) Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
151 Vgl. https://www.rund-um-kita.de/glossar/; 29.01.2020, 12:08 Uhr 
152 Vgl. Anhang 1 
153 Nr. 4.4 der Richtlinien für den Betrieb für Kindertageseinrichtungen 
154 § 16a KibeG 
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wird ergänzt durch eine Verordnung zur Durchführung des genannten Gesetzes und 

einer Personalvereinbarung.155 

Genaue Regelungen über die Qualifikation und den Personalschlüssel werden unter 

Beachtung der Vereinbarung nach § 26 (3) Nr. 3 KiBiz durch Rechtsverordnung nor-

miert.156 Die Personalvereinbarung wird zwischen der Obersten Landesjugendbehörde 

und den kommunalen Spitzenverbänden, den Spitzenverbänden der Freien Wohl-

fahrtspflege und den Kirchen geschlossen. Sie beinhaltet die Qualifikation und bei den 

Kindertageseinrichtungen den Personalschlüssel.157 

Der Personaleinsatz der Einrichtung richtet sich nach den in der Anlage zu § 19 KiBiz 

geregelten Beschreibungen der Gruppenformen. Voraussetzung ist, dass die Fachkräf-

te im Umfang der vorgesehenen Personalstunden eingesetzt werden.158 Es wird in drei 

Gruppenformen unterschieden. Die erste befasst sich mit Kindern im Alter von zwei 

Jahren bis zur Einschulung. Gruppenform II beinhaltet Regelungen für Kinder im Alter 

von unter drei Jahren und schließlich beschäftigt sich die dritte Gruppenform mit Kin-

dern im Altern von drei Jahren und älter. In Gruppenform I wird von einer Gruppengrö-

ße mit 20 Kindern ausgegangen. Es erfolgt eine Unterscheidung je nach wöchentlicher 

Betreuungszeit in 25, 35 und 45 Stunden. Bei der ersten Variante sind zwei Fachkräfte 

zur Verfügung zu stellen mit insgesamt 55 Fachkraftstunden sowie 12,5 sonstige Per-

sonalkraftstunden.159 Ergänzungskräfte dürfen im Übrigen nur die Hälfte der in der 

Vereinbarung verankerten Fachkraftstunden ausüben.160 „Ergänzungskräfte sind Kin-

derpflegerinnen und Kinderpfleger, Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, Heiler-

ziehungshelferinnen und Heilerziehungshelfer, Krippenerzieherinnen und Krippener-

zieher, Hortnerinnen und Hortner oder Personen mit einer vergleichbaren Ausbil-

dung.“161 Als Ergänzungskraft gelten auch Personen ohne eine oben genannte Ausbil-

dung, wenn bereits seit 15. März 2008 Erfahrung in einer Kindertageseinrichtung ge-

sammelt wurde und die Person nach Qualifikation und Eignung eine Unterstützung für 

die Fachkraft darstellt.162 Bei einem wöchentlichen Betreuungsumfang von 35 Stunden 

sind zwei Fachkräfte vorgesehen mit 77 Fachkraftstunden sowie 17,5 sonstige Perso-

nalkraftstunden. Ebenfalls zwei Fachkräfte sind bei einem Betreuungsumfang von 45 

                                                
155 Vgl. https://www.kita.nrw.de/fachkraefte-fachberatung/rechtliche-vorgaben-und-vereinbarungen; 
31.01.2020, 08:55 Uhr  
156 Vgl. § 26 (2) Nr. 6 KiBiz 
157 Vgl. § 26 (3) Nr. 3 KiBiz 
158 Vgl. § 6 (1) Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach 
§ 26 Abs. 3 Nr. 3 KiBiz 
159 Vgl. Anlage zu § 19 KiBiz, Stand: 1. August 2019 
160 Vgl. § 3 (1) Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach 
§ 26 Abs. 3 Nr. 3 KiBiz 
161 Vgl. § 2 (1) Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach 
§ 26 Abs. 3 Nr. 3 KiBiz 
162 Vgl. § 2 (1) Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach 
§ 26 Abs. 3 Nr. 3 KiBiz 
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Wochenstunden Betreuungszeit einzusetzen. Diese sollen 99 Fachkraftstunden vor-

weisen und 22,5 sonstige Personalkraftstunden müssen abgeleistet werden. Bei der 

Gruppenform I ist zu beachten, dass die Obergrenze von mindestens vier, maximal 

aber sechs Kindern im Alter von zwei Jahren nicht über- oder unterschritten werden 

sollte. Bei der Gruppenform II wird von einer Gruppengröße von 10 Kindern ausgegan-

gen. Das Personal ist analog zu Gruppenform I zur Verfügung zu stellen. Bei der 

Gruppenform III wird bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von 25 und 35 Stunden 

von einer Gruppengröße mit 25 Kindern ausgegangen. Der geringere Betreuungsum-

fang sollte mit einer Fach- und einer Ergänzungskraft mit jeweils 27,5 Stunden ausges-

tattet werden. Zusätzlich fallen 10 sonstige Personalkraftstunden an. Bei 35 Stunden 

wöchentlicher Betreuungszeit sind eine Fach- und eine Ergänzungskraft mit jeweils 

38,5 Stunden einzusetzen. Der Einsatz sonstiger Personalkräfte beläuft sich auf 14 

Stunden. Schlussendlich gibt es bei der Gruppenform III die Möglichkeit, einen Be-

treuungsumfang von 45 Stunden zu wählen. Dabei wird von einer Gruppengröße von 

20 Kindern ausgegangen. Es sind eine Fach- und eine Ergänzungskraft jeweils für 49,5 

Stunden zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich sind 18 Stunden für sonstige Personal-

kräfte einzuplanen. Alle Personalangaben, also von Gruppenform I bis III, schließen 

Freistellungszeiten ein. Für KmB oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohter 

Kinder ist kein zusätzliches Personal vorgesehen, sondern vielmehr ein finanzieller 

Zuschuss.163 

 

                                                
163 Vgl. Anlage zu § 19 KiBiz, Stand: 1. August 2019 
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4 Ländermonitoring frühkindlicher Bildung durch die Ber-

telsmann Stiftung 

Mit der Schlagzeile „Kitas: Es mangelt an Personal“ wird in der Mediathek der Bertels-

mann Stiftung auf das Fachkräfteproblem in Kindertageseinrichtungen aufmerksam 

gemacht. Denn häufig wird die Qualität im Bereich der frühkindlichen Bildung durch 

eine fehlende Anzahl von Fachkräften oder Erziehenden beeinflusst. Der damit ver-

bundene Personalschlüssel nimmt also einen wichtigen Stellenwert ein. Allerdings un-

terscheidet sich dieser innerhalb eines jeden Bundeslandes. Zumeist weicht der Per-

sonalschlüssel weit von einem kindgerechten und pädagogisch sinnvollen sowie die 

Qualität der frühkindlichen Bildung fördernden Betreuungsverhältnis ab.164 

Der Länderreport und Ländermonitor Frühkindlicher Bildungssysteme übermittelt alle 

maßgebenden Informationen zur frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung. 

Jedem Kind sollen die gleichen Entwicklungs- und Teilhabechancen ermöglicht wer-

den. Unabhängig der familiären Verhältnisse sind die Kinder bestmöglich zu fördern. 

Jedoch besteht die Herausforderung, trotz des quantitativen Ausbaus der Kindertages-

einrichtungen die Qualität zu erhalten und im besten Fall weiterzuentwickeln.165 Durch 

das Projekt Ländermonitoring Frühkindlicher Bildungssysteme werden Profile der ein-

zelnen Bundesländer erstellt. Sie enthalten wichtige Fakten und Daten zur aktuellen 

Situation.166 Im Bereich „Personal und Einrichtungen: Bildung fördern - Qualität si-

chern“ gibt es eine Aufschlüsselung verschiedener Daten zum Thema Personalschlüs-

sel.167 Die Bertelsmann Stiftung verdeutlicht, dass es bereits zahlreiche internationale 

Studien zu dieser Thematik gibt. Zumeist lautet das Fazit, dass ein besserer Personal-

schlüssel positive Interaktionen und bildungsanregende Aktivitäten der Kinder begüns-

tigt.168 

In die folgende Betrachtung fließen die Bundesländer analog zu der Erklärung in 

Punkt 3 in die Betrachtung ein. Andere Bundesländer werden nicht mit einbezogen. 

                                                
164 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/mediathek/medien/mid/kita-besuch-es-mangelt-an-
personal/; 03.02.2020, 14:27 Uhr 
165 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/laendermonitoring-fruehkindliche-
bildungssysteme/projektbeschreibung/; 04.02.2020, 07:44 Uhr 
166 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/report-profile-der-bundeslaender/uebersicht/; 04.02.2020, 08:26 
Uhr 
167 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/; 04.02.2020, 08:30 Uhr 
168 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-mit-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=2ca37d5d3b0490ddae0e7a42
b106b422; 13.02.2020, 09:07 Uhr 
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4.1 Personalschlüssel mit Leitungszeit 

Die Bertelsmann Stiftung hat u. a. eine Statistik entwickelt, die Inhalte zum Thema Per-

sonalschlüssel mit Leitungszeit umfasst. Das bedeutet, dass neben den Arbeitszeiten 

des pädagogischen Personals auch die der Leitungskräfte in die Analyse einbezogen 

wird. Die rechnerische Größe des Personalschlüssels beschreibt laut Bertelsmann Stif-

tung das Verhältnis von Anzahl der betreuten Kinder zu einer Fachkraft. In der Statistik 

erfolgt eine Unterteilung in Gruppentypen. Es wird in Krippen-, für bereits Zweijährige 

geöffnete Kindergartengruppen, Gruppen mit Kindern unter vier Jahren, altersübergrei-

fende und Kindergartengruppen unterschieden. Die Bertelsmann Stiftung legt für die 

Kinderkrippe ein Alter von unter drei Jahren als Obergrenze fest. Die für bereits Zwei-

jährige geöffneten Kindergartengruppen bestehen aus mindestens 15 Kindern. Die 

Minderjährigen besuchen diesen Gruppentyp maximal bis zum Schuleintritt. Er unter-

scheidet sich von einer üblichen Kindergartengruppe, weil bis zu fünf Zweijährige auf-

genommen werden können. Bei der üblichen Kindergartengruppe hingegen werden 

Kinder ausschließlich im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Altersüber-

greifende Gruppen setzen sich aus Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt 

zusammen. Nicht berücksichtigt werden in der Statistik der Bertelsmann Stiftung dabei 

Gruppen, die ausschließlich von Schulkindern besucht werden. Gruppen mit Kindern 

unter vier Jahren bilden einen eigenen Gruppentyp im Ländermonitoring. Kinder, wel-

che ausschließlich unter vier Jahre alt sind und keiner anderen Gruppe zugeordnet 

werden, genießen Förderung in dieser Gruppe. Aufgrund des vorgegebenen Umfangs 

der Bachelorarbeit werden im folgenden Teil nur Kinderkrippen- sowie die Kindergar-

tengruppen betrachtet.169 

Die Statistik enthält die Anzahl an Gruppen, welche dem Median des Personalschlüs-

sels gegenübergestellt wird. „Der ausgewiesene Personalschlüssel drückt damit aus, 

wie viele Ganztagesinanspruchnahmeäquivalente in den Gruppen auf ein Vollzeitbe-

schäftigungsäquivalent kommen.“170 Der Median ist nicht mit dem Mittelwert, auch 

arithmetisches Mittel genannt, vergleichbar. Es handelt sich hierbei um den Zentralwert 

aller jeweils errechneten Personalschlüssel. Baden-Württemberg weist 4.682 Krippen-

gruppen auf mit einem Median von 2,9. Hamburg hat bei 996 Krippengruppen einen 

Personalschlüssel von 4,3. In Nordrhein-Westfalen gibt es 1.473 Krippengruppen. Der 

Median beträgt 3,4. Für Ostdeutschland wurden stellvertretend die Bundesländer Berlin 

und Sachsen ausgewählt. In Berlin gab es zum ermittelten Zeitpunkt 880 Krippengrup-

                                                
169 Vgl. Anhang 2 
170 Anhang 2 



 33

pen, welche mit einem Median von 5,3 verzeichnet werden. Die Sachsen registrieren 

2.605 Krippengruppen, wobei der Personalschlüssel bei 5,7 liegt.171 

Bei bereits für Zweijährige geöffneten Kindergartengruppen werden in der Statistik für 

Baden-Württemberg 3.383 Gruppen berücksichtigt. Der Median beträgt 6,6. Hamburg 

verbucht bei einer Gruppenanzahl von 411 einen Personalschlüssel von 7,0. In Nord-

rhein-Westfalen gibt es 7.234 Kindergartengruppen mit einem Median von 7,1. Berlin 

hat in der genannten Gruppenform 250 Gruppen zu bieten. Der Median beträgt 8,1. In 

Sachsen gibt es 623 Gruppen mit einem Median von 10,3. Die Werte für übliche Kin-

dergartengruppen weichen nur minimal von denen der spezielleren Gruppenart ab. So 

gibt es in Baden-Württemberg 6.080 Gruppen mit einem Median von 6,7. Der Stadt-

staat Hamburg registriert 1.052 Kindergartengruppen mit einem Personalschlüssel von 

7,3. Nordrhein-Westfalen verzeichnet bei 7.106 Gruppen einen Median von 8,0. Berlin 

wird in der Statistik mit 1.172 Gruppen und einem Median von 7,9 berücksichtigt. Die 

Sachsen haben 4.024 Kindergartengruppen mit einem Personalschlüsel von 11,4.172 

4.2 Personalschlüssel ohne Leitungszeit 

Bei der Statistik der Personalschlüssel ohne Leitungszeit werden im Gegensatz zu 

Punkt 4.1 nur die Arbeitszeiten des pädagogischen Gruppenpersonals sowie zu gewis-

sen Anteilen auch die Arbeitszeiten den gruppenübergreifenden Personals berücksich-

tigt. Arbeitszeiten des Leitungs- oder Verwaltungspersonals und der Beschäftigten, die 

sich speziell um die Förderung von KmB oder vBbK kümmern, bleiben unbeachtet. Wie 

in Punkt 4.1 erklärt, umfasst auch diese Statistik den Personalressourceneinsatz. Es 

werden die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten aller Kinder den vertraglich ver-

einbarten Arbeitszeiten der Beschäftigten, die für eine Gruppe zuständig sind, gegenü-

ber gestellt.173 

Analog zu Punkt 4.1 erfolgt eine Unterteilung in verschiedene Gruppentypen. Zusätz-

lich zur Gruppenanzahl und dem Median wird in der Statistik nunmehr auch der Mittel-

wert und die Standardabweichung erfasst. Um in Punkt 5 einen optimalen Vergleich zu 

ermöglichen, wird sich die hiesige Datenanalyse ebenfalls auf den Median beziehen. 

Zudem wird auch im folgenden Teil unter Beachtung des vorgeschriebenen Umfangs 

lediglich die Betrachtung der Kinderkrippen und Kindergartengruppen möglich. In Ba-

den-Württemberg gibt es 4.682 Kinderkrippen mit einem Median von 3,0. Hamburg 

hingegen verbucht 996 Gruppen des genannten Gruppentypes und weist einen Perso-

                                                
171 Vgl. Anhang 2 
172 Vgl. Anhang 2 
173 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-ohne-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=72ca1f9fdf17c33421267848ce
a172f8; 13.02.2020, 11:44 Uhr 
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nalschlüssel von 4,8 vor. In Nordrhein-Westfalen werden 1.473 Krippengruppen mit 

einem Median von 3,7 betreut. In Berlin wurden statistisch 880 Krippengruppen ver-

zeichnet mit einem Personalschlüssel von 5,7. In Sachsen gibt es 2.605 Gruppen, wo-

für ein Median von 6,2 errechnet wurde.174 

Kindergartengruppen, die für Zweijährige geöffnet haben, gibt es in Baden-

Württemberg 3.383 Mal. Dabei liegt ein Median von 6,9 vor. Hamburg zählt 411 Grup-

pen der genannten Form. Der Personalschlüssel beträgt 7,8. In Nordrhein-Westfalen 

werden Kinder in 7.234 Gruppen mit einem Median von 7,7 betreut. Berlin bietet 250 

Gruppen für Zweijährige und ältere Kinder an. Dabei wird in der Statistik ein Median 

von 8,7 zugrunde gelegt. In Sachsen werden in dieser Gruppenart 623 Gruppen mit 

einem Personalschlüssel von 11,4 betreut. Die üblichste Form sind Kindergartengrup-

pen, die ab dem dritten Lebensjahr besucht werden. Dies ist an der Gruppenanzahl der 

Kindergartengruppen verglichen mit der Anzahl der Gruppen, die bereits für Zweijähri-

ge geöffnet haben, erkennbar. In Baden-Württemberg gibt es 6.080 Kindergartengrup-

pen. Der Median beträgt 7,0. In Hamburg wurden 1.052 Gruppen mit einem Personal-

schlüssel von 8,1 erfasst. In Nordrhein-Westfalen werden 7.106 Kindergartengruppen 

gezählt. Der ermittelte Median liegt bei 8,7. In Berlin werden 1.172 Kindergartengrup-

pen mit einem Median von 8,6 betreut. Die Sachsen haben 4.024 Gruppen der ge-

nannten Art statistisch erfasst. Der Median beträgt dabei 12,7.175 

4.3 Fachkraft-Kind-Relation 

Das Aufgabenfeld der Fachkraft besteht aus unmittelbarer und mittelbarer Arbeit.176 Die 

Fachkraft-Kind-Relation definiert, wie viele Kinder tatsächlich und zwar zu jedem Zeit-

punkt am Tag durch eine erziehende Person beauchfsichtigt werden.177 Für mittelbare 

Arbeit verwendete Personalkapazitäten reduzieren die Zeit, die zur direkten Betreuung 

des Kindes dient, enorm. Für die Förderung der Minderjährigen ist jedoch die direkte 

Betreuung, Bildung und Erziehung besonders wichtig. Eine Betrachtung der Fachkraft-

Kind-Relation ist deshalb insbesondere im pädagogischen Konsens sehr wertvoll. An-

gesichts dieser Tatsache analysiert die Bertelsmann Stiftung drei verschiedene Szena-

rien. Die Arbeitszeit, die für unmittelbare Aufgaben genutzt wird, wird im folgenden Teil 

mit 75 %, 67 % oder 60 % der Gesamtarbeitszeit bewertet. Diese sollen dazu dienen, 

                                                
174 Vgl. Anhang 3 
175 Vgl. Anhang 3 
176 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/szenarien-zur-fachkraft-kind-relation/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=d8a9223a95fac237e3298bef8
139e2ab; 13.02.2020, 13:50 Uhr 
177 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-ohne-leitungszeit/; 13.02.2020, 13:29 Uhr 
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den Bundesländern den tatsächlichen Bedarf an Personal zu verdeutlichen.178 Um die 

Vorschriften zum Umfang einer Bachelorarbeit einzuhalten, werden im folgenden Teil 

nur die Kinderkrippen- und Kindergartengruppen erläutert. 

In Krippengruppen in Baden-Württemberg liegt der Median des Personalschlüssels 

ohne Leitungszeit bei 3,0. Wird der Arbeitszeitanteil für die unmittelbare pädagogische 

Arbeit mit 75 % bemessen, errechnet sich eine Fachkraft-Kind-Relation von 4,1. Bei 

67 % verändert sie sich auf 4,5. Die Fachkraft-Kind-Relation bei einem prozentualen 

Anteil von 60 % steigt auf 5,1. Für genannte Gruppenart wurde im Stadtstaat Hamburg 

ein Personalschlüssel ohne Leitungszeit in Höhe von 4,8 errechnet. Beträgt der zeitli-

che Rahmen für die direkt am Kind ausgeübte Tätigkeit 75 %, ergibt dies eine Fach-

kraft-Kind-Relation von 6,3. Bei 67 % sollte sie in Höhe von 1:7,1 sichergestellt werden. 

Eine Erhöhung dieser Größe auf 7,9 erfolgt bei 60 % für unmittelbare pädagogische 

Arbeit genutzter Arbeitszeit. Auch in Nordrhein-Westfalen steigt der Personalschlüssel, 

je weniger Zeit für die direkte Arbeit am Kind investiert wird. Der Median ist hier in Hö-

he von 3,7 zu berücksichtigen. Auch in diesem Bundesland ist die Vergleichsgrundlage 

der Personalschlüssel ohne Leitungszeit. Wird 75 % für die unmittelbare Arbeit genutzt, 

ergibt sich eine Fachkraft-Kind-Relation von 4,9. Diese erhöht sich bei 67 % auf 5,5 

und bei 60 % auf 6,2. In Berlin liegt der Personalschlüssel ohne Leitungszeit im Krip-

penbereich bei 5,7. Die Fachkraft-Kind-Relation entspricht bei einer für unmittelbare 

pädagogische Arbeit genutzten Arbeitszeit in Höhe von 75 % 7,6. Werden 67 % für die 

direkte Arbeit am Kind genutzt, verändert sie sich auf 8,5. Mit einem Arbeitszeitanteil 

von 60 % für die unmittelbare pädagogische Arbeit erhöht sich die Fachkraft-Kind-

Relation in Berlin auf 9,5. In Sachsen liegt der Personalschlüssel ohne Leitungszeit bei 

6,2. Die für Pädagogen maßgebende Fachkraft-Kind-Relation erhöht sich bei 75 % der 

für unmittelbar pädagogisch genutzten Arbeitszeit 8,2, bei 67 % 9,2. Bei einem prozen-

tualen Anteil von 60 % wird eine Fachkraft-Kind-Relation in Höhe von 10,3 empfoh-

len.179 

Die Bertelsmann Stiftung hat auch eine Fachkraft-Kind-Relation für die drei Szenarien 

bezogen auf Kindergartengruppen, die für Zweijährige geöffnet sind, errechnet. Der 

Personalschlüssel ohne Leitungszeit beträgt in Baden-Württemberg für die genannte 

Gruppenart 6,9. Die Fachkraft-Kind-Relation berechnet auf einen Arbeitszeitanteil von 

75 % für die unmittelbare pädagogische Arbeit entspricht 9,2. Wird 67 % für die direkte 

Arbeit am Kind investiert, ergibt sich eine empfohlene Relation von 1:10,3, bei 60 % 

errechnet die Bertelsmann Stiftung 1:11,5. In Hamburg wird von einem Personal-
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schlüssel ohne Leitungszeit von 7,8 ausgegangen. Die Fachkraft-Kind-Relation bei 

einem Arbeitszeitanteil von 75 % beträgt 10,4. Laut Statistik ist bei 67 % ein Personal-

schlüssel von 1:11,6 und bei 60 % von 1:12,8 abzudecken. In Nordrhein-Westfalen 

wurde ein Personalschlüssel ohne Leitungszeit von 7,7 errechnet. Die Bertelsmann 

Stiftung ermittelt bei einem Arbeitszeitanteil von 75 % zu einer Fachkraft-Kind-Relation 

von 10,3. Diese erhöht sich bei 67 % für unmittelbare pädagogische genutzte Arbeits-

zeit auf 11,5 und bei 60 % auf 12,8. Der auf Grundlage der amtlichen Kinder- und Ju-

gendhilfestatistik berechnete Median in Berlin beträgt 8,7. Entspricht die direkte Arbeit 

am Kind 75 %, ist die Fachkraft-Kind-Relation der Bertelsmann Stiftung eine von 10,4. 

Die steigt bei 67 % auf 13,0 und bei 60 % ändert sie sich auf 14,5. In Sachsen wird ein 

Personalschlüssel ohne Leitungszeit von 11,4 angegeben. Die Statistik legt bei 75 % 

unmittelbarer pädagogischer Arbeit eine Fachkraft-Kind-Relation von 15,2 fest. Bei 

67 % erfolgt eine Erhöhung auf 17,0 und bei 60 % ändert sie sich auf 19,0.180 

Die abschließend zu betrachtende Gruppenart ist die Kindergartengruppe. In Baden-

Württemberg wurde ein Personalschlüssel ohne Leitungszeit von 7,0 ermittelt. Die 

Fachkraft-Kind-Relation basierend auf 75 % unmittelbarer pädagogischer Arbeit beträgt 

9,4. Bei einem Arbeitszeitanteil von 67 % errechnet die Bertelsmann Stiftung eine Re-

lation von 10,5 vor. Diese erhöht sich bei einer prozentualen direkt am Kind stattfin-

denden Tätigkeit von 60 % auf 11,7. In Hamburg liegt der Personalschlüssel ohne Lei-

tungszeit bei 8,1. Die Ermittlung der Bertelsmann Stiftung lautet, dass die Fachkraft-

Kind-Relation bei 75 % 10,8 beträgt. Bei einem Arbeitszeitanteil von 67 % ändert sich 

diese auf 12,1. Entspricht die unmittelbare pädagogische Arbeit 60 % wird eine Relati-

on von 13,5 bestimmt. In Nordrhein-Westfalen wurde ein Personalschlüssel ohne Lei-

tungszeit von 8,7 bemessen. Die Fachkraft-Kind-Relation, berechnet mit einem Ar-

beitszeitanteil von 75 %, ergibt 11,7. Eine Erhöhung dieser erfolgt bei einer prozentua-

len Reduzierung auf 67 %. Die empfohlene Fachkraft-Kind-Relation beträgt nunmehr 

13,1. Diese steigt bei 60 % Arbeitszeitanteil auf 14,6. Der für Berlin errechnete Perso-

nalschlüssel ohne Leitungszeit in Kindergartengruppen entspricht 8,6. Wird die unmit-

telbare pädagogische Arbeit mit einem Arbeitszeitanteil von 75 % bemessen, wird 

durch die Statistik eine Fachkraft-Kind-Relation von 11,5 vorgeschlagen. Diese wird bei 

einem prozentualen Anteil von 67 % auf 12,8 umgewandelt und ändert sich bei 60 % 

schließlich auf 14,3. In Sachsen wird der Personalschlüssel ohne Leitungszeit mit 12,7 

angegeben. Liegt ein Arbeitszeitanteil von 75 % vor, wird eine Fachkraft-Kind-Relation 

von 16,9 für sinnvoll bekundet. Diese wird bei 67 % auf 18,9 erhöht und bei 60 % be-

trägt sie 21,1.  
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Eine entscheidende Erkenntnis dieses Kapitels ist, dass die drei erläuterten Szenarien 

eine in der pädagogischen Praxis tatsächlich bestehende Fachkraft-Kind-Relationen-

Differenz deutlich aufzeigen.181 Nach Betrachtung der Szenarien bestätigt sich die 

These, dass die Fachkraft-Kind-Relation steigt, je weniger sich der Erziehende der 

unmittelbaren pädagogischen Arbeit widmet. Durch die Bertelsmann Stiftung wird emp-

fohlen, die aktuellen Diskussionem zum Thema Fachkraft-Kind-Relation mit bundes-

einheitlichen strukturellen Qualitätsstandards zu beenden.182 Es kann für die Bestim-

mung der Fachkraft-Kind-Relation in den einzelnen Kitas keine pauschalisierte Aussa-

ge getroffen werden. Die Zeit, die in mittelbare Arbeit investiert wird, variiert von Kin-

dertageseinrichtung zu Kindertageseinrichtung. Allerdings gibt es keine Fachkraft, die 

sich nur mit unmittelbarer Arbeit beschäftigt. Ganz im Gegenteil beschäftigt sich das 

Personal mit aus unmittelbarer und mittelbarer Arbeit ergebenden Aufgabenfeldern. 

Das bedeutet, dass die Fachkraft-Kind-Relation den in der Praxis bestehenden Perso-

nalbedarf besser beschreibt als der Personalschlüssel. 
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5 Vergleich der Personalschüssel der ausgewählten Bundes-

länder 

Der folgende Vergleich setzt sich aus aktuell bestehenden Gemeinsamkeiten und Un-

terschieden der ausgewählten Bundesländer zusammen. Die entscheidende Gemein-

samkeit des Vergleiches stellen die Bundesgesetze dar. Baden-Württemberg, Ham-

burg, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Sachsen haben sich an allgemein geltende 

Rahmenbedingungen zu halten. Die bundesweiten Vorschriften regeln insbesondere 

den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Auch die bestmöglich angestrebte Förde-

rung des genannten Personenkreises ist eine wichtige Gemeinsamkeit, um frühkindli-

che Bildung für die Gesamtheit zugänglich zu machen. Das BKiSchG legitimiert, dass 

das Wohl der Kinder zu schützen und die körperliche, geistige und seelische Entwick-

lung zu gewährleisten ist. Außerdem werden sie mit dem Recht ausgestattet, gepflegt 

und erzogen zu werden. Die bekannte Phrase: „Kinder sind unsere Zukunft“ erlangt 

bereits im Kitabereich große Bedeutung, denn dort wird der Grundbaustein für die per-

sönliche Entwicklung der Kinder gelegt. Das SGB VIII sichert allen Minderjährigen ei-

nen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kinderkrippe oder einem -garten. Im Er-

messen der Personensorgeberechtigten liegt die Entscheidung, ab welchem Zeitpunkt 

und in welcher Einrichtung die Kinder betreut werden sollen. Dabei kann eigenverant-

wortlich bestimmt werden, ob die Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes ab Voll-

endung des ersten Lebensjahres oder ab Vollendung des dritten Lebensjahres erfolgt. 

Das Gute-Kita-Gesetz verbindet die Bundesländer ebenfalls. Bund, Länder und Kom-

munen setzen sich das Ziel, die Qualität in Kitas weiter zu entwickeln. Die Art und Wei-

se der Verwirklichung sowie sämtliche umzusetzende Inhalte werden individuell ver-

traglich geregelt. 

5.1 Vergleich der Praxiswerte untereinander 

In Anbetracht der konkreten Personalschlüssel gibt es große Unterschiede, welche 

durch den Landesrechtsvorbehalt verursacht werden. Der Personalschlüssel in Kinder-

tageseinichtungen bezogen auf Krippengruppen unterscheidet sich deutlich. Trotz der 

großen Gruppenanzahl in Baden-Württemberg ist das Bundesland der Spitzenreiter mit 

einem Personalschlüssel inklusive der Leitungszeit von 2,9. Nordrhein-Wesfalen folgt 

mit einem Median von 3,4. Die beiden ausgewählten Vertreter Ostdeutschlands, also 

Sachsen und Berlin, können mit Personalschlüsseln von 5,7 und 5,3 als Schlusslichter 
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der Statistik bezeichnet werden. In diesen Bundesländern ist eine Fachkraft für fast 

doppelt so viele Kinder zuständig, wie in den vorbildlichsten Regionen Deutschlands.183  

Bei Kindergartengruppen, die bereits für Zweijährige geöffnet sind, geht Baden-

Württemberg mit positivem Beispiel voran. Der Personalschlüssel mit Leitungszeit ist 

mit 6,6 im Vergleich zu den anderen ausgewählten Bundesländern der Vorbildlichste. 

Es folgen Hamburg mit einem Median von 7,0 und Nordrhein-Westfalen mit einem Me-

dian von 7,1. Etwas abgeschlagen in der Rangliste ist Berlin mit einem errechneten 

Personalschlüssel von 8,1. Als verbesserungswürdig ist der Median in Sachsen zu 

betrachten. Mit 10,3 ist dieser alles andere als förderlich für die Kitaqualität. Der Per-

sonalschlüssel mit Leitungszeit des Freistaates Sachsen ist 50 % schlechter als der 

des Bundeslandes Baden-Württemberg. Grundlegend ist festzustellen, dass Berlin mit 

250 Gruppen und Sachsen mit 623 Gruppen den speziellen Kindergartentyp vergleichs-

weise wenig unterstützen. Sie haben bei der üblichen Form der Kindergartengruppe, 

welche für Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt an-

gedacht ist, wesentlich mehr Gruppen zu bieten. In Berlin werden 1.172 und in Sach-

sen 4.024 Gruppen in der Statistik der Bertelsmann Stiftung festgesetzt. Auch bei die-

ser Einrichtungsform hat Baden-Württemberg die Vorbildstellung inne. Der Personal-

schlüssel mit Leitungszeit beträgt hierbei 6,7. Es schließt sich Hamburg an mit einem 

Median von 7,3. Danach folgen Berlin und Nordrhein-Westfalen in der Rangliste. Sie 

liegen mit einem Personalschlüssel von 7,9 und 8,0 nah beieinander. Weit entfernt von 

einem idealen Median ist Sachsen. Der Freistaat verzeichnet einen Personalschlüssel 

von 11,4. Zusammenfassend hat das Bundesland Baden-Württemberg vergleichsweise 

wenig Verbesserungsbedarf. Es platziert sich beim Vergleich der Personalschlüssel mit 

Leitungszeit aller Gruppenarten auf der ersten Stelle.184 

Die Werte der Personalschlüssel ohne Leitungszeit weichen nicht sonderlich von den 

Werten der Personalschlüssel mit Leitungszeit ab. Im Krippenbereich beträgt der Me-

dian hinsichtlich Baden-Württemberg 3,0. Danach reiht sich Nordrhein-Westfalen mit 

einem Median von 3,7 in die Rangliste ein. In Hamburg ist eine Fachkraft für 4,8 Kinder 

zuständig. Der Personalchlüssel in Berlin beträgt 1:5,7. Der Personalschlüssel ohne 

Leitungszeit in Sachsen wird statistisch mit 6,2 festgesetzt, was bedeutet, dass in die-

sem Bundesland mehr als doppelt so viele Kinder von einer Fachkraft zu betreuen sind 

wie in Baden-Württemberg.185 

Bei für Zweijährige geöffnete Kindergartengruppen ist Baden-Württemberg mit einem 

Median von 6,9 Spitzenreiter. Es schließt sich Nordrhein-Westfalen mit einem Perso-

nalschlüssel von 7,7 an, dicht gefolgt von Hamburg mit einem Median von 7,8. Etwas 
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abgeschlagen in der Rangliste ist Berlin, dessen Median liegt bei 8,7. Auf der letzten 

Stelle der Rangliste beim Vergleich der Personalschlüssel für Kindergartengruppen, die 

für Zweijährige geöffnet sind, reiht sich Sachsen ein. Es weist einen Zentralwert von 

11,4 auf. Auch bei der üblicheren Gruppenart der Kindergärten übertrifft keines der 

ausgewählten oder der sonstigen deutschen Bundesländer Baden-Württemberg. Mit 

einem Median von 7,0 ist es von der Spitzenposition nicht zu verdrängen. Die Reihen-

folge ändert sich im Vergleich zu der anderen spezielleren Gruppenart. So steht Ham-

burg mit einem Median von 8,1 an zweiter Stelle. Berlin reiht sich dann mit einem Per-

sonalschlüssel von 8,6 ein und steht in der Rangliste somit unmittelbar vor Nordrhein-

Westfalen. Es weist einen Zentralwert von 8,7 vor. Es ist festzustellen, dass sich die 

Personalschlüssel ohne Leitungszeit zwischen Kindergartengruppen und Kindergar-

tengruppen, die für Zweijährige geöffnet sind, zumindest für das Bundesland Nord-

rhein-Westfalen deutlich unterscheiden. Die Platzierung Sachsens hingegen bleibt un-

verändert. Mit einem Personalschlüssel von 12,7 bestätigt es seine aus dem Bundes-

vergleich hervorgehende schlechte Stellung.186  

5.2 Vergleich der Theorie und Praxiswerte 

Der Vergleich erfolgt auf Grundlage der Unterschiede, die durch den Landesrechtsvor-

behalt entstehen. Die theoretischen Werte der Personalschlüssel richten sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften. Die Auswirkungen der Gesetzgebungskompetenz werden im 

Ländermonitoring Frühkindlicher Bildungssysteme verdeutlicht. Dieses wird im bevors-

tehenden Vergleich stellvertretend für die Praxis gesehen. In die folgenden Betrach-

tungen fließt ausschließlich die Statistik zum Personalschlüssel ohne Leitungszeit ein, 

da die zu berücksichtigenden Leitungszeiten von Bundesland zu Bundesland variieren. 

Der Vergleich bezieht sich auf Krippen- und die üblichere Art der Kindergartengruppen, 

d. h. auf Gruppen nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt. Außer-

dem umfassen die Praxiswerte der Bertelsmann Stiftung die Ganztagsbetreuung, so-

dass eine getrennte Betrachtung von Teilzeitförderung und Halbtagsbetreuung in der 

vorliegenden Bachelorarbeit unterlassen wird. 

Ein Vergleich der Personaldifferenzen zwischen Praxis und Theorie stellt sich er-

schwert dar. Die Begründung dafür liegt in den gesetzlichen Grundlagen der einzelnen 

Bundesländer. Sie haben verschiedene Heransgehensweisen, um direkte Personal-

schlüssel bzw. -kapazitäten festzulegen. Es gibt Bundesländer, z. B. Sachsen, die ei-

nen Personalschlüssel genau bestimmen. Andere Bundesländer setzen gesetzlich die 

Zeitstunden fest, die einer gewissen Anzahl an Fachpersonal pro Gruppe für ein Kind 

zur Verfügung stehen. Ein konkreter Vergleich soll deshalb nur für zwei der ausgewähl-
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ten Bundesländer durchgeführt werden. In Sachsen gilt für Krippengruppen ein gesetz-

licher Personalschlüssel von 1:5. Tatsächlich liegt der Median bei 6,2. Somit liegt eine 

Personalschlüsseldifferenz von über 20 % vor. Im Kindergartenbereich legt das Säch-

sKitaG fest, dass eine Fachkraft maximal 12 Kinder betreuen darf. Bei der genannten 

Kindergartengruppenart wird der vorgegebene Personalschlüssel leicht überschritten. 

Mit einem Median von 12,7 verfehlt der Freistaat Sachsen knapp eine Umsetzung sei-

ner durch Landesrecht geregelten Vorschriften in der Realität. 

Geht das pädagogische Fachpersonal einer Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden 

nach, so ist in Berlin vom Gesetzgeber ein Personalschlüssel von 1:3,75 vorgesehen. 

Die Vorgabe gilt allerdings nur für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres. 

Sobald die Minderjährigen das zweite Lebensjahr vollendet haben, aber sich vor der 

Vollendung des dritten Lebensjahres befinden, erhöht sich der Personalschlüssel auf 

1:4,75. In der Statistik der Bertelsmann Stiftung sind diese im Berliner KitaFöG unter-

teilten Altersklassen unter einer Gruppenart zusammengefasst. Der Median in der 

Bundeshauptstadt beträgt in der Praxis 5,7 und unterscheidet sich somit auch deutlich 

von den gesetzlichen Regelungen des Bundeslandes. Bei der Ganztagsförderung in 

Berlin hinsichtlich der Kindergartengruppen ist gesetzlich ein Personalschlüssel von 1:9 

verankert. In der Realität ist eine Fachkraft für 8,6 Kinder zuständig. Demnach kann 

Berlin seine Vorgaben in der Praxis verwirklichen und es besteht keine Personal-

schlüsseldifferenz zwischen Theorie und Praxis. 

In Baden-Württemberg ist eine maximale Gruppengröße der verschiedenen Gruppen-

arten festgelegt. Das Landesgesetz regelt einen verbindlichen Rahmen des einzuset-

zenden Personals. Dieser Mindestpersonalschlüssel wird jedoch nicht als konkretes 

Betreuungsverhältnis angegeben, sondern wird gruppenspezifisch errechnet. Ein Ver-

gleich des gesetzlichen Personalschlüssels mit dem durch die Bertelsmann Stiftung 

errechneten Wert ist somit nicht möglich. In Hamburg wird neben den Gruppenarten 

auch zwischen den Erziehungswochenstunden unterschieden. Bei einem Betreuungs-

umfang von bis acht Stunden täglich stehen der Erstkraft bspw. 4,3825 Stunden wö-

chentlich für ein Krippenkind zur Verfügung. Zusätzlich kann eine Zweitkraft in der 

Krippengruppe eingesetzt werden. Diese hat für Krippenkinder mit einem Erziehungs-

umfang von bis zu acht Stunden täglich einen Betreuungsrahmen von 3,4883 Wochen-

stunden zur Verfügung. Im Kindergartenbereich hat Hamburg landesrechtlich geregelt, 

dass der Erstkraft bei einer täglichen Erziehungszeit des Kindergartenkindes von bis zu 

acht Stunden 2,1777 Wochenstunden zur Betreuung des Kindes zur Verfügung stehen. 

Außerdem wird eine Zweitkraft eingesetzt. Diese hat die Verantwortung, das Kind wö-

chentlich 1,7334 Stunden zu betreuen. Das Verhältnis zwischen dem Einsatz von Erst- 

und Zweitkräften ist zwar nicht konkret gesetzlich verankert, aber es soll auf dessen 
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Angemessenheit Acht gegeben werden. Auch hier ist ein Vergleich von Personaldiffe-

renzen zwischen Theorie und Praxis nicht möglich. In Nordrhein-Westfalen wird zwi-

schen verschiedenen wöchentlichen Betreuungszeiten unterschieden. Beträgt diese in 

der Kinderkrippe bspw. 35 Stunden, sind bei einer Kinderzahl von 10 zwei Fachkräfte 

vorgesehen. Diese haben 77 Fachkraftstunden und 21 sonstige Personalkraftstunden 

zu absolvieren. Im Kindergartenbereich in Nordrhein-Westfalen wird eine gesetzliche 

Obergrenze für eine Kinderzahl von 20 festgelegt. In Abhängigkeit zum wöchentlichen 

Betreuungsumfang von bis zu 35 Stunden sind zwei Fachkräfte mit 77 Fachkraftstun-

den und 17,5 sonstigen Personalkraftstunden einzusetzen. Auch in dem zuletzt be-

schriebenen Bundesland ist ein Vergleich zu den Praxiswerten der Bertelsmann Stif-

tung nicht möglich. 

Die Bertelsmann Stiftung hat die Anzahl der fehlenden Personalkräfte überprüft und 

hat daraus einen empfohlenen Personalschlüssel entwickelt. Aus dieser Statistik geht 

hervor, dass das Personal-SOLL in der Kindertagesbetreuung von Baden-Württemberg 

erfüllt wurde. Mit Stand vom 01.03.2018 wurde sogar festgestellt, dass ein Fachkräfte-

überhang von ca. 3.000 Personen besteht. Dies ist ein Indiz dafür, dass Baden-

Württemberg seine gesetzlichen Vorschriften einhält und eine nachhaltige Kitapolitik 

betreibt. In allen anderen Bundesländern gibt es Nachholbedarf. Insbesondere Sach-

sen sollte bestrebt sein, seinen bestehenden Personalmangel von ca. 17.000 Fachkräf-

ten zu beheben, um eine bessere Kitaqualität zu gewährleisten.187 Zusammenfassend 

kann auch gesagt werden, dass sich Personalschlüsseldifferenzen bei Bundesländern 

mit geringeren gesetzlich verankerten Werten deutlich stärker auswirken würden. Klei-

nere Abweichungen wirken sich dann prozentual stärker aus. Einerseits ist es vorbild-

lich, sich einen geringen Personalschlüssel zum Ziel zu setzen. Allerdings verpufft der 

positive Bildungs- und Betreuungsgedanke, wenn die landesrechtlich bestimmte Vor-

gabe nicht in die Realität umgesetzt werden kann. Wird den Kindern wie in Hamburg 

und Nordrhein-Westfalen ein zeitlicher Betreuungsrahmen zugeteilt, dann kann auf 

eine gute Personalsituation geschlossen werden. 
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6 Fazit  

Der Personalschlüssel ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in Kindertageseinrichtungen. 

Eine bestmögliche frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung kann nur gewähr-

leistet werden, wenn eine Fachkraft für eine überschaubare Anzahl an Kindern zustän-

dig ist. Der behaupteten These: „Je weniger Kinder durch eine Fachkraft betreut wer-

den, desto förderlicher ist es für die Minderjährigen“, ist grundsätzlich zuzustimmen. 

Aufgrund der sich ständig ändernden Personalverhältnisse und der zu betreuenden 

Anzahl an Kinder bedarf es einer regelmäßigen Überprüfung des gesetzlichen Perso-

nalschlüssels. Dieser ist je nach Schwankung anzupassen oder weiterzuentwickeln. 

Ursache für die Änderungen der Umstände im Personalwesen können längerfristige 

krankheitsbedingte Ausfälle sein, aber auch neu einzustellendes Personal nach Absol-

vierung einer vorausgesetzten Ausbildung. 

Deshalb hat die Kindertageseinrichtung sicherzustellen, dass es genügend Personal 

für die zu betreuenden Kinder gibt. Allerdings kann nicht pauschalisiert werden, bei 

welcher Unterschreitung des gesetzlichen Personalschlüssels die Aufsichtspflicht ge-

fährdet ist. Für die Leitungsperson der Kita gilt es abzuwägen, welche Gruppen durch 

welche Kinder besucht werden. Je nachdem ist das Personal gezielt einzusetzen. Da-

bei ist auf die Eigenschaften und den Charakter der Gruppen und Kinder einzugehen. 

Der Vorstand der Bertelsmann Stiftung kritisiert die aktuelle Betreuungssituation in fol-

gender Weise: „Das Gute-Kita-Gesetz ist eine vertane Chance. Es fehlen im Gesetz 

bundesweit einheitliche Standards für die Personalausstattung, damit überall kindge-

rechte Betreuungsverhältnisse und gleiche Arbeitsbedingungen realisiert werden kön-

nen.“188 Die Frage der Qualität könnte also durch bundesweit einheitliche Vorschriften 

aufgewertet werden. Der Landesrechtsvorbehalt hinsichtlich der Personalschlüssel ist 

nur teilweise sinnvoll. Einerseits kann jedes Bundesland für sich bestimmen, welches 

Ziel es am besten verfolgen und vor allem in die Realität umsetzen kann. Andererseits 

haben alle Kinder deutschlandweit denselben Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungs-

bedarf. Dabei ist zwar zwischen gesunden und KmB bzw. vBdK zu unterscheiden. Wird 

diese Unterteilung allerdings auch gesetzlich beachtet, dann sollten allen Kindern bun-

desweit dieselben Chancen ermöglicht werden. 

Infolge der Betrachtungen aller inhaltlichen Grundlagen sowie des Vergleiches ist fest-

zustellen, dass nicht nur gesetzliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle spielen. 

Sie sind zwar eine bedeutsame Orientierung, aber haben nur wenig wert, wenn sie in 

der Realität nicht umgesetzt werden können. Die durch Landesrecht bestimmten Vor-

schriften sind nur dann sinnvoll, wenn die Sicherstellung der Betreuung auch in der 

                                                
188 https://www.bertelsmann-stiftung.de/index.php?id=13678; 12.02.2020, 10:58 Uhr 
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Praxis gewährleistet ist. Die Bertelsmann Stiftung hat deshalb einen Personalschlüssel 

entwickelt, der als Empfehlung dienen soll. Für die Umsetzung dieses Personalschlüs-

sels bedarf es über 100.000 zusätzlicher Fachkräfte.189 Zwar ist die Personalzahl durch 

den Kitaausbau in den letzten Jahren deutlich gestiegen, trotzdem ist der Personalbe-

darf noch lange nicht gedeckt. Fachkräfte können nur ausgebildet werden, wenn ein 

Interesse an den sozialen Berufsfeldern besteht. Um den Beruf des Erziehers attrakti-

ver zu gestalten, sollten sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Die Bertelsmann 

Stiftung unterbreitet zum Erreichen dieses Ziel einige Vorschläge. So sollte die Ausbil-

dungsbasis verändert und somit ein besseres Ausbildungssystem ermöglicht werden. 

Eine bundesweit kostenfreie Ausbildung, eine angemessene Ausbildungsvergütung 

sowie eine Renten- und Sozialversicherungspflicht für die Ausbildungsgänge könnten 

den sozialen Berufen mehr Attraktivität verleihen. Auch für Quereinsteiger sollte der 

Weg in den Beruf erleichtert werden. 190 In Anbetracht des Fachkräftemangels ist die 

berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin eine gute Möglichkeit, 

um dem genannten Problem entgegen zu wirken. Diese Ausbildung ist an gewisse 

Voraussetzungen gebunden. Neben Theorie- sind auch Praxiseinheiten zu absolvie-

ren. Auszubildende werden im letzten Jahr der berufsbegleitenden Ausbildung bei der 

Personalschlüsselberechnung berücksichtigt.191 

Die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren lag in Westdeutschland zum Stichtag 

01.03.2019 durchschnittlich bei 30,3 % und im östlichen Teil Deutschlands, Berlin in-

begriffen, bei 52,1 %. Werden die Bundesländer einzeln betrachtet, so ist Hamburg mit 

46,6 % als Spitzenreiter in Westdeutschland zu bestimmen. Baden-Württemberg bietet 

eine Quote von 29,5 %. In Nordrhein-Westfalen besuchen prozentual gesehen die we-

nigsten Kinder die Kinderkrippe. Es werden nur insgesamt 28,2 % der unter Dreijähri-

gen in die Kinderkrippe geschickt. In Berlin besuchen 43,8 % der Kinder im Krippenal-

ter die Einrichtung. Die Sachsen liegen mit 52,3 % über dem Bundesdurchschnitt von 

34,3 %.192 Je mehr Kinder die Kindertageseinrichtungen besuchen, desto mehr Fach-

personal wird benötigt. Aus der Geschichte heraus hat sich entwickelt, dass insbeson-

dere die Personensorgeberechtigten der neuen Länder den Rechtsanspruch auf einen 

Krippenplatz nutzen. Zu den neuen Ländern gehören Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In den meisten Statistiken 

wird auch Berlin in den östlichen Teil eingeschlossen. Es lässt sich zwischen den neu-

                                                
189 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/laendermonitoring-fruehkindliche-
bildungssysteme/projektnachrichten/eine-frage-der-qualitaet-kitas-haben-oft-zu-wenig-personal/; 
03.02.2020, 14:50 Uhr 
190 Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/index.php?id=13678; 12.02.2020, 11:15 Uhr 
191 Vgl. https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/ja-zur-berufsbegleitenden-
erzieherinnenausbildung/;. 14.02.2020, 09:55 Uhr 
192 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_379_225.html; 14.02.2020, 
14:23 Uhr 
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en Ländern und dem früheren Bundesgebiet ein deutliches Gefälle erkennen. Die neu-

en Länder stehen deshalb vor der Herausforderung, im Verhältnis zu den alten Bun-

desländern mehr Kitaplätze zur Verfügung stellen zu müssen und das hierfür erforder-

liche Personal bereitzustellen bzw. auszubilden. Dies funkioniert nur, wenn finanzielle 

Mittel durch den Bund, die Länder oder die Kommunen zur Verfügung gestellt werden. 

Dass in den Kitaausbau derzeit mehr Mittel investiert werden, steigert die Kitaqualität. 

Das Bewusstsein und die Akzeptanz für diese Maßnahmen sind zwingend notwendig, 

um durch Gesetze und Programme an der Weiterentwicklung im Bereich der Kinderbe-

treuung und somit der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu arbeiten. 

Die Kindertagesbetreuung von Kindern unter sechs Jahren wird wesentlich mehr in 

Anspruch genommen. Die meisten Kinder werden in Sachsen in eine Kindertagesein-

richtung geschickt. Die Betreuungsquote beträgt 94,9 %. In Baden-Württemberg besu-

chen 94,5 % der unter Sechsjährigen eine Kindertageseinrichtung. Die Angebote der 

Kindertagesbetreuung werden in Berlin von 92,2 % aller Kinder genutzt. In Nordrhein-

Westfalen besuchen 91,8 % der unter Sechsjährigen eine Kindergartengruppe. Auch in 

Hamburg werden 90,1 % aller Kinder in eine Kindertageseinrichtung geschickt.193 Es ist 

als äußerst positiv anzusehen, dass das Kitaangebot von einer Vielzahl der Personen-

sorgeberechtigten in Anspruch genommen wird. So ist es durchaus sinnvoll, weiter in 

den Ausbau der Kitas und somit in die Weiterentwicklung der Kitaqualität zu investie-

ren. 

Ein Vergleich der Fachkraft-Kind-Relation und des Personalschlüssels ist nicht mög-

lich, da sie sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen. Im Hinblick auf 

den pädagogischen Konsens stellt sich die Frage, ob in den gesetzlichen Vorschriften 

besser der Personalschlüssel durch die Fachkraft-Kind-Relation ersetzt werden sollte. 

Durch regelmäßig anfallende Ausfallzeiten oder Zeiten der mittelbaren Arbeit kann sich 

die Fachkraft-Kind-Relation deutlich vom Personalschlüssel unterscheiden. Insbeson-

dere in Phasen, wo vermehrt Krankheiten auftreten, oder in den üblichen Urlaubszei-

ten, muss auf Personal verzichtet werden. Das spiegelt sich im Personalschlüssel nicht 

wieder, sodass Theorie und Praxis in keiner Relation zueinander stehen. Der Perso-

nalschlüssel ist demnach eine rein theoretische Größe, die in der Realität eher schwie-

rig umzusetzen scheint. Das Bundesland Hamburg vertritt die Ansicht, dass eine be-

stimmte Fachkraft-Kind-Relation festgelegt werden sollte. Sie gehen von einer ausrei-

chenden Betreuung der Kinder aus, wenn die Fachkraft-Kind-Relation im Krippenbe-

reich 1:7,6, im Elementarbereich 1:12,5 und im Anschluss an den Schulbesuch 1:23 

beträgt. Sogar für KmB und vBbK trifft das Bundesland spezifische Festlegungen. Die 

                                                
193 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/ 
Tabellen/betreuungsquote-2018.html; 14.02.2020; 15:07 Uhr 
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Fachkraft-Kind-Relation erlangt in Hamburg somit einen wichtigen Stellenwert. Diese 

Ansicht sollten andere Bundesländer ebenfalls hinterfragen. 
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Anhang 1: Leitungs- sowie heilpädagogische und therapeutische Wochen-

stunden pro Kind194 

Leistungsart Leitung 
(zusätzlich) 

Heilpädagogik/ 
Therapie 

Eingliederungshilfe bis zu 5 Stunden 
 

0,3 4,43 

Eingliederungshilfe bis zu 5 Stunden 
(Zuschlagstufe 1) 

0,3 6,70 

Eingliederungshilfe bis zu 5 Stunden 
(Zuschlagstufe 2) 

0,3 9,51 

Eingliederungshilfe bis zu 5 Stunden 
(Zuschlagstufe 3) 

0,3 12,87 

Eingliederungshilfe bis zu 5 Stunden 
(Zuschlagstufe 4) 

0,3 16,55 

Eingliederungshilfe bis zu 5 Stunden 
(Zuschlagstufe 5) 

0,3 23,61 

Eingliederungshilfe bis zu 6 Stunden 
 

0,3 5,11 

Eingliederungshilfe bis zu 6 Stunden 
(Zuschlagstufe 1) 

0,3 7,64 

Eingliederungshilfe bis zu 6 Stunden 
(Zuschlagstufe 2) 

0,3 10,72 

Eingliederungshilfe bis zu 6 Stunden 
(Zuschlagstufe 3) 

0,3 14,17 

Eingliederungshilfe bis zu 6 Stunden 
(Zuschlagstufe 4) 

0,3 19,10 

Eingliederungshilfe bis zu 6 Stunden 
(Zuschlagstufe 5) 

0,3 27,27 

Eingliederungshilfe bis zu 8 Stunden 
 

0,35 6,48 

Eingliederungshilfe bis zu 8 Stunden 
(Zuschlagstufe 1) 

0,35 9,52 

Eingliederungshilfe bis zu 8 Stunden 
(Zuschlagstufe 2) 

0,35 13,14 

Eingliederungshilfe bis zu 8 Stunden 
(Zuschlagstufe 3) 

0,35 16,78 

Eingliederungshilfe bis zu 8 Stunden 
(Zuschlagstufe 4) 

0,35 24,21 

Eingliederungshilfe bis zu 8 Stunden 
(Zuschlagstufe 5) 

0,35 34,58 

Eingliederungshilfe bis zu 10 Stunden 
 

0,35 7,17 

Eingliederungshilfe bis zu 10 Stunden 
(Zuschlagstufe 1) 

0,35 10,46 

Eingliederungshilfe bis zu 10 Stunden 
(Zuschlagstufe 2) 

0,35 14,36 

Eingliederungshilfe bis zu 10 Stunden 
(Zuschlagstufe 3) 

0,35 18,08 

Eingliederungshilfe bis zu 10 Stunden 
(Zuschlagstufe 4) 

0,35 26,76 

                                                
194 Anlage 2 Buchstabe d) des Landesrahmenvertrags „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ 
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Eingliederungshilfe bis zu 10 Stunden 
(Zuschlagstufe 5) 

0,35 38,24 

Eingliederungshilfe bis zu 12 Stunden 
 

0,35 7,86 

Eingliederungshilfe bis zu 12 Stunden 
(Zuschlagstufe 1) 

0,35 11,40 

Eingliederungshilfe bis zu 12 Stunden 
(Zuschlagstufe 2) 

0,35 15,57 

Eingliederungshilfe bis zu 12 Stunden 
(Zuschlagstufe 3) 

0,35 19,38 

Eingliederungshilfe bis zu 12 Stunden 
(Zuschlagstufe 4) 

0,35 29,31 

Eingliederungshilfe bis zu 12 Stunden 
(Zuschlagstufe 5) 

0,35 41,89 
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Anhang 2: Personalschlüssel mit Leitungszeit 

Es handelt sich hierbei um den Personalschlüssel mit Leitungsstunden* nach Gruppen-

typen in den Bundesländern am 01.03.2018. In dieser Statistik von der Bertelsmann 

Stiftung sind die Anzahl der Gruppen und der Median der Ganztagsinanspruchnahme-

äquivalente pro Vollzeitbeschäftigungsäquivalent in den Gruppen enthalten.195 

 

*Relation von Ganztagsinanspruchnahmeäquivalenten zu einem Vollzeitbeschäfti-

gungsäquivalent. Der ausgewiesene Personalschlüssel drückt damit aus, wie viele 

Ganztagsinanspruchnahmeäquivalente in den Gruppen auf ein Vollzeitbeschäftigungs-

äquivalent kommen. Der ausgewiesene Personalschlüssel ist in zweifacher Hinsicht 

nicht mit den Werten der Vorjahre vergleichbar. Ausgewiesen wird der gruppenbezo-

gene Median, d. h. der Zentralwert aller jeweils errechneten Personalschlüssel. Dieser 

Wert ist nicht mit den Personalschlüsseln, die für die Jahre vor 2011 ausgewiesen 

wurden, vergleichbar. In den Jahren vor 2011 wurde das arithmetische Mittel ausge-

wiesen, also der durchschnittliche Wert aller jeweils berücksichtigten Personalschlüs-

sel. Ab 2012 wird der genaue vertraglich vereinbarte Betreuungsumfang der Kinder 

erfasst und nicht wie in den Vorjahren nur Zeitgruppen; dadurch konnte die Berech-

nung des Personalschlüssels verbessert werden. Der Vergleich zu den Vorjahren ist 

jedoch nur noch sehr eingeschränkt möglich, s. dazu: Fuchs-Rechlin, Kirsten: Genauer 

hingeschaut – Personalausstattung in KiTas schlechter als gedacht, in: KomDat Ju-

gendhilfe, H. 1/2013, S. 12–15. Die Anzahl der Gruppen gibt an, wie viele Gruppen in 

die Berechnung eingegangen sind, und damit nicht, wie viele Gruppen des jeweiligen 

Typs es jeweils insgesamt gibt.196 

                                                
195 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-mit-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5 
D=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=2ca37d5d3b0490ddae0e7a4
2b106b422; 06.01.2020, 08:51 Uhr 
196 https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-mit-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
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**Die Gruppentypen wurden anhand der im Folgenden erläuterten Merkmale gebildet: 

Krippengruppe: Dies sind alle Gruppen, in denen ausschließlich Kinder unter 3 Jahren 

sind. Kindergartengruppe, für 2-Jährige geöffnet: Dies sind Gruppen mit 15 und mehr 

Kindern, in denen neben Kindern ab einem Alter von 3 Jahren bis zum Schulbesuch 

auch bis zu fünf 2-jährige Kinder betreut werden. Kindergartengruppe: Dies sind alle 

Gruppen, in denen ausschließlich Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt sind.197 

Die Statistik wurde bedingt des fünf ausgewählten Bundesländer leicht verändert. Es 

ist nicht, wie ursprünglich veröffentlicht, das ganze Bundesgebiet enthalten, sondern 

vielmehr nur die für die Bachelorarbeit maßgeblichen Teile Deutschlands. Zudem um-

fasst die Tabelle nur die Gruppenarten, welche für die vorliegende Untersuchung not-

wendig sind. 

  

                                                                                                                                          

=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=2ca37d5d3b0490ddae0e7a42
b106b422; 06.01.2020, 08:51 Uhr 
197 https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-mit-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=2ca37d5d3b0490ddae0e7a42
b106b422; 06.01.2020, 08:58 Uhr 
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Anhang 3: Personalschlüssel ohne Leitungszeit 

Es handelt sich hierbei um den Personalschlüssel ohne Leitungsstunden* nach Grup-

pentypen in den Bundesländern am 01.03.2018. In dieser Statistik von der Bertels-

mann Stiftung sind die Anzahl der Gruppen, der Median, der Mittelwert und die Stan-

dardabweichung der Ganztagsinanspruchnahmeäquivalente pro Vollzeitbeschäfti-

gungsäquivalent in den Gruppen enthalten.198 

 

*Relation von Ganztagsinanspruchnahmeäquivalenten zu einem Vollzeitbeschäfti-

gungsäquivalent. Der ausgewiesene Personalschlüssel drückt damit aus, wie viele 

Ganztagsinanspruchahmeäquivalente in den Gruppen auf ein Vollzeitbeschäftigungs-

äquivalent kommen. Ausgewiesen wird der gruppenbezogener Median, d.h. der Zent-

ralwert aller jeweils errechneten Personalschlüssel. Die Anzahl der Gruppen gibt  an, 

wie viele Gruppen in die Berechnung eingegangen sind und damit nicht, wie viele 

Gruppen des jeweiligen Typs es jeweils insgesamt gibt. Im hier ausgewiesenen Perso-

nalschlüssel werden jedoch nicht die im Rahmen der Statistik erfassten Zeitressourcen 

für Leitungsaufgaben berücksichtigt.199 

**Die Gruppentypen wurden anhand der im Folgenden erläuterten Merkmale gebildet:  

Krippengruppe: Dies sind alle Gruppen, in denen ausschließlich Kinder unter 3 Jahren 

sind. Kindergartengruppe: Dies sind alle Gruppen, in denen ausschließlich Kinder von 

3 Jahren bis zum Schuleintritt sind. Kindergartengruppe, für 2-Jährige geöffnet: Dies 

                                                
198 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-ohne-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=72ca1f9fdf17c33421267848ce
a172f8; 06.01.2020, 08:42 Uhr 
199 https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-ohne-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=72ca1f9fdf17c33421267848ce
a172f8; 06.01.2020, 08:42 Uhr 
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sind Gruppen mit 15 und mehr Kindern, in denen neben Kindern ab einem Alter von 3 

Jahren bis zum Schulbesuch auch bis zu fünf 2-jährige Kinder betreut werden.200 

Die Statistik wurde bedingt des fünf ausgewählten Bundesländer leicht verändert. Es 

ist nicht, wie ursprünglich veröffentlicht, das ganze Bundesgebiet enthalten, sondern 

vielmehr nur die für die Bachelorarbeit maßgeblichen Teile Deutschlands. Zudem um-

fasst die Tabelle nur die Gruppenarten, welche für die vorliegende Untersuchung not-

wendig sind. 

  

                                                
200 https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/personalschluessel-ohne-leitungszeit/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=72ca1f9fdf17c33421267848ce
a172f8; 06.01.2020, 08:42 Uhr 
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Anhang 4: Fachkraft-Kind-Relation 

Es handelt sich hierbei um verschiedene Szenarien der Bertelsmann Stiftung zu Fach-

kraft-Kind-Relationen. Dabei werden ausschließlich Werte von 2018 eingebezogen. Für 

jede Gruppenart ist der Personalschlüssel, basierend auf dem Median, welcher auf 

Grundlage der Kinder- und Jugendhilfestatistik berechnet wurde, angegeben. Die Sze-

narien beziehen sich auf einen unterschiedlichen prozentualen Anteil, der für unmitte-

bare pädagogische Arbeit genutzt wird.201 

 

*Die Gruppentypen wurden anhand der im Folgenden erläuterten Merkmale gebildet: 

Krippengruppen sind alle Gruppen, in denen ausschließlich Kinder unter 3 Jahren sind. 

Kindergartengruppen sind alle Gruppen, in denen ausschließlich Kinder von 3 Jahren 

bis zum Schuleintritt sind. „Für 2-Jährige geöffnete Kindergartengruppen“ sind Gruppen 

mit 15 und mehr Kindern, in denen neben Kindern ab einem Alter von 3 Jahren bis zum 

Schulbesuch auch bis zu fünf 2-jährige Kinder betreut werden. Unter „Gruppen mit 

Kindern unter 4 Jahren“ werden alle Gruppen gefasst, die nicht den Krippengruppen 

zugeordnet wurden und in denen ausschließlich Kinder unter 4 Jahren sind. Unter "al-

tersübergreifende Gruppen" fallen diejenigen Gruppen, die nicht den vorangegangenen 

Gruppentypen zugeordnet wurden. Diese Gruppe setzt sich aus altersgruppenübergrei-

fenden Gruppen mit Kindern von 0 Jahren bis zum Schuleintritt und altersgruppen-

übergreifenden Gruppen mit Schulkindern zusammen. Sprachlich exakt müsste diese 

Gruppenform „altersgruppenübergreifende Gruppen“ heißen. Unberücksichtigt bleiben 

Gruppen, in denen nur Schulkinder sind.202 

**Der Personalschlüssel stellt den rechnerisch zur Verfügung stehenden Personalres-

sourceneinsatz in den unterschiedlichen KiTa-Gruppen dar. Dieser Wert wird auf Basis 

                                                
201 Vgl. https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/szenarien-zur-fachkraft-kind-relation/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=d8a9223a95fac237e3298bef8
139e2ab; 06.01.2020, 10:05 Uhr 
202 https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/szenarien-zur-fachkraft-kind-relation/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=d8a9223a95fac237e3298bef8
139e2ab; 06.01.2020, 10:05 Uhr 
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der laut amtlicher Kinder- und Jugendhilfestatistik vertraglich vereinbarten Wochenar-

beitszeit seitens des Personals sowie der vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten in 

Stunden pro Woche seitens der Kinder gebildet. Bei dem Personalschlüssel wird also 

sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Arbeitszeit des Personals berücksich-

tigt. Die mittelbare Arbeitszeit kann z.B. Arbeitszeiten für Teamsitzungen, Elternge-

spräche oder Vorbereitungszeiten enthalten, dadurch verringern sich die Personalres-

sourcen für die unmittelbare Arbeit mit dem zu betreuenden Kind. Darüber hinaus gibt 

es auf Seiten des Personals Ausfallzeiten durch Urlaub, Fort- und Weiterbildung sowie 

Krankheit. Dadurch wird die unmittelbare Arbeitszeit zusätzlich reduziert, wenn keine 

Personalkapazitäten zur Verfügung stehen. Bei der Fachkraft-Kind-Relation werden 

ausschließlich die Anteile für die unmittelbare Arbeitszeit berücksichtigt. Bei der vorlie-

genden Berechnung werden drei unterschiedliche Anteile von unmittelbarer pädagogi-

scher Arbeitszeit angenommen (75%, 67% und 60%) und diese auf die anhand der 

amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik 2018 berechneten Personalschlüssel über-

tragen. Diese Szenarien bieten eine Orientierung für die Ermittlung der Fachkraft-Kind-

Relationen in den Einrichtungen, wenn bekannt ist, wie hoch die Anteile für die mittel-

bare Arbeitszeit konkret sind.203 

Die Statistik wurde bedingt des fünf ausgewählten Bundesländer leicht verändert. Es 

ist nicht, wie ursprünglich veröffentlicht, das ganze Bundesgebiet enthalten, sondern 

vielmehr nur die für die Bachelorarbeit maßgeblichen Teile Deutschlands. Zudem um-

fasst die Tabelle nur die Gruppenarten, welche für die vorliegende Untersuchung not-

wendig sind. 

 

                                                
203 https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/personal-und-einrichtungen/ 
personalschluessel/szenarien-zur-fachkraft-kind-relation/?tx_itaohyperion_pluginview%5Baction%5D 
=chart&tx_itaohyperion_pluginview%5Bcontroller%5D=PluginView&cHash=d8a9223a95fac237e3298bef8
139e2ab; 06.01.2020, 10:05 Uhr 
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